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Die Seite des Geschäftsleiters

Ich habe in den letzten Monatsschriften
wiederholt dazu aufgerufen, die Gunst der
Stunde zu nutzen und in Immobilien zu
investieren. Das habe ich immer wieder mit
dem Appell verbunden, Altbauten zu sanie-
ren, und zwar sowohl im Hinblick auf den
Schutz unserer Umwelt als auch im eigenen
Interesse. Wenn ich das an dieser Stelle noch
einmal wiederhole, so nicht nur, weil es mir
ein persönliches Anliegen ist, sondern zum
einen, weil ich überzeugt bin, dass nur eine
erhebliche Eigeninitiative der Hauseigentü-
mer die Einführung von Zwangsvorschriften
verhindern kann, und zum anderen, weil
sanierungswillige Hauseigentümer zurzeit
auf verschiedenste Art und Weise von För-
dermassnahmen profitieren können. Dank
Vergünstigungen und Fördermitteln von
Bund, Kanton, Gemeinden, Kantonalbank
und Energieversorgern lassen sich die Inves-
titionen reduzieren.

Wer nicht ein neues oder erst gerade
saniertes Gebäude sein Eigen nennt, sollte
sich die Mühe machen, die energetischen
Qualitäten seiner Liegenschaft einmal
genauer unter die Lupe zu nehmen, bzw.
nehmen zu lassen. Dies ist nämlich nicht
ganz einfach und überfordert mit seiner

Albert Leiser,
Direktor Haus-

eigentümerverbände
Stadt und Kanton

Zürich

Breites Spektrum der Förderung
von Energiesparmassnahmen
an Gebäuden im Kanton Zürich

Albert Leiser

Komplexität den Laien. Dazu kommt, dass
kaum einer von uns genügend Distanz zu
seinem Haus hat, um dieses objektiv zu
beurteilen. Selbst wenn wir es seinerzeit
nach den neuesten Erkenntnissen bauen
liessen, heisst das leider nicht, dass es den
heutigen Massstäben der Energieeffizienz
genügt. Eine Analyse durch einen Fachmann
bildet eine stabile Grundlage, auf welcher
Entscheide über allfällige Sanierungsschritte
gefällt werden können. Sie ermöglicht es,
diejenigen Massnahmen zu treffen, welche
den grössten Nutzen bringen, und sie hilft,
unzweckmässige Investitionen zu verhin-
dern. Und denken Sie daran: Für alle Förder-
programme gilt – Förderantrag vor Baube-
ginn einreichen. Eine nachträgliche Subven-
tionierung ist ausgeschlossen. ■Als Beilage zu dieser Monatsschrift fin-

den Sie nebst dem Jahresbericht einen
Flyer mit einem aktuellen Überblick
über die laufenden Förderprogramme.
Machen Sie sich kundig. Schauen Sie
sich ihn genauer an.
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Statistik

Gemäss der Komponentensteuersta-
tistik 2004, einer Stichprobe von Steuerer-
klärungen* des Kantons Zürich, ist jeder
fünfte Steuerpflichtige im Besitz einer selbst
bewohnten Liegenschaft (22,0 Prozent).
Am häufigsten be-
wegen sich die
Steuerwerte der Lie-
genschaften zwi-
schen 250000 und
500000 Franken.
Nur 7,6 Prozent die-
ser Immobilienver-
mögen betragen
mehr als eine Milli-

on Franken. Der Aufbau des Liegenschaf-
tenbesitzes findet in der Regel zwischen
dem 35. und dem 55. Altersjahr statt
(Grafik 1). Am höchsten ist der Anteil bei
den 60- bis 64-jährigen Steuerpflichtigen:

Liegenschaftsvermögen und Schulden
Christoph Bürgi, Statistisches Amt des Kantons Zürich

Jeder dritte Steuerpflichtige zwischen 60 und 64 Jahren ist im Besitz
einer Liegenschaft. Am häufigsten verschuldet sind jedoch die Steuer-
pflichtigen zwischen 50 und 55 Jahren.

Steuerwert selbst bewohnter Liegenschaften, in 1000 Fr.
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Grafik 1: Steuerwert selbstbewohnter Liegenschaften. Quelle: Komponentensteuerstatistik 2004

* Ausgewertet wurde die Position 31.1 der Zürcher Steuererklärung
(Liegenschaften: selbst bewohntes Eigentum). Bei der Auswertung wurden
die Steuerpflichtigen gezählt. Ein Steuerpflichtiger kann mehrere Personen
umfassen (z.B. ein Ehepaar mit zwei nichtsteuerpflichtigen Kindern). Bei
Ehepaaren wurden daher ungeachtet der konkreten Eigentumsregelung beide
als Hauseigentümer gezählt. Als solche zählen gegebenenfalls auch nicht-
steuerpflichtige Kinder, welche noch bei den Eltern wohnen. Ein steuerpflichti-
ges Kind, das noch bei den Eltern wohnt, zählt hingegen nicht als Eigentümer,
sofern ihm die Liegenschaft nicht übertragen worden ist.

Hardstrasse 67 / 8004 Zürich

Kaminfegerei
Lüftungsreinigung

Dachdeckerei
Bauspenglerei

Reparaturdienst

Gebr. Knabenhans AG

Telefon 044 493 30 10
Fax 044 493 30 14

info@knabenhans-ag.ch
www.knabenhans-ag.ch
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Statistik

Über ein Drittel dieser Altersklasse (37,9
Prozent) versteuert eine Liegenschaft.

Über die Gründe für die Abnahme des
Anteils Steuerpflichtiger mit selbst be-wohn-
ten Liegenschaften ab 65 Jahren lässt sich
nur mutmassen: Möglicherweise spielt da die
Vererbung der Liegenschaften an die nächste
Generation eine Rolle. Im hohen Alter dürfte
die Veräusserung der Liegenschaft zwecks
Umzugs in eine Altersresi-denz ein weiterer
Grund für die Abnahme sein.

Verteilung abzugsfähiger Schulden
Mehr als ein Viertel (28,1 Prozent) aller

Steuerpflichtigen weist gemäss Komponen-
tensteuerstatistik abzugsfähige Schulden
(inkl. Hypothekarforderungen nicht selbst
bewohnter Liegenschaften und Geschäfts-

schulden) auf. Rund die Hälfte (49,6 Pro-
zent) dieser Steuerpflichtigen hat weniger
als 250000 Franken Schulden. Am stärksten
verschuldet sind die Steuerpflichtigen im
Alter von 50 bis 54 Jahren (52,7 Prozent).

Ein Teil des Schuldenanstiegs ab dem
30. bis zum 55. Altersjahr dürfte auf die
Liegenschaftsakquisition zurückzuführen
sein. Diese wird meistens durch eine Ver-
schuldung erst möglich. Ein Grund für die
Zunahme an nicht verschuldeten Steuer-
pflichtigen ab dem 55. Altersjahr wird mut-
masslich die Vererbung an die nächste
Generation sein. Ein weiterer Grund dürfte
in der Rückzahlung von Hypothekarforde-
rungen zu finden sein, die auch durch die
höheren Einkommen im Alter von 55 und
65 Jahren begünstigt wird. ■

Grafik 2: Schuldenverteilung. Quelle: Komponentensteuerstatistik 2004

Schuldenverteilung, in 1000 Fr.
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Für Infos rund um die Uhr: www.hev-schweiz.ch
www.hev-zh.ch
www.hev-zuerich.ch



Wohnungsmarkt

po. Der aktuelle Index der Schweizer
Angebotsmieten, der vom Immobilienportal
homegate.ch in Zusammenarbeit mit der
Zürcher Kantonalbank (ZKB) erhoben wird,
liegt im Vergleich zum Vormonat um 0,1%
tiefer. Innert Jahresfrist resultiert dennoch
ein Zuwachs von 3,3%.

Die Entwicklung war nicht in der ganzen
Schweiz identisch. Während die Angebots-
mieten sich beispielsweise in Bern um 0,1%
verteuerten, fielen sie in Zürich um 0,2%.
Damit liegen sie hier im Vergleich zum Vor-
jahr um 3,1% höher, was knapp unter der
gesamtschweizerischen Mietpreisentwick-
lung liegt (plus 3,3%).

Die tendenzielle Mietpreisverbilligung
konnte in allen Wohnungssegmenten beob-
achtet werden. Bei den grossen Wohnungen
(ab 4 Zimmer) war sie jedoch mit 0,1%
etwas geringer als bei den kleineren Woh-
nungen mit 0,2%. Im 12-Monate-Vergleich
stiegen die Angebotsmieten der kleinen
Wohnungen um 3,4%, die grossen um
3,1%. Sowohl die neuen wie auch die alten
Wohnungen verbilligten sich um 0,1%.
Damit liegen die Angebotsmieten bei neuen
Wohnungen um 3,1% und bei älteren um
3,3% höher als vor einem Jahr.

Der homegate-Angebotsmietindex wird
nach der so genannten hedonischen Metho-
de berechnet. Berücksichtigt werden nur
diejenigen Faktoren, die für die effektive
Preisbewegung eine Rolle spielen. Dadurch
werden Verzerrungen weitgehend vermie-
den. Solche können entstehen, wenn bei-
spielsweise plötzlich überproportional viele,
qualitativ hochwertige und teure Woh-

nungen an gehobenen Lagen angeboten
werden. Das Vorhandensein vieler teurer
Wohnungen bedeutet jedoch nicht, dass die
Mietpreise allgemein gestiegen sind. Wohl
erhöht sich generell der Durchschnittspreis,
eine effektive Steigerung der Mietwoh-
nungspreise hat jedoch nicht stattgefunden.
Durch das Erkennen solcher Verschiebungen
in der Zusammensetzung des Wohnungs-
angebots und der entsprechenden Korrek-
tur bildet der Index die effektive Entwick-
lung der Mietpreise ab. Mehr Infos unter:
www.homegate.ch/mietindex. ■

Angebotsmieten – Tendenz leicht sinkend
Gemäss dem homegate.ch-Angebotsmietindex setzte sich der
Abwärtstrend der Angebotsmieten im Januar 2009 weiter fortgesetzt.
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Wohnungsmarkt

po. Um dem Vorwurf, die Studie einseitig
zu interpretieren, vorzubeugen, geben wir
hier die Medienmitteilung von Stadtent-
wicklung Zürich unverändert wieder. Der
vollständige Bericht kann auf der Homepage
der Stadt Zürich heruntergeladen werden:
www.stadt-zuerich.ch

«Die Lage auf dem städtischen Woh-
nungsmarkt ist angespannt. Der knappe
Wohnraum sorgt für emotionale Diskussio-
nen. Ziel der vorliegenden Studie ‹Knapper
Wohnraum in Zürich› ist es, mit einem Mix
aus objektiven quantitativen Kennzahlen
und subjektiven qualitativen Interviews mit
Wohnungssuchenden zu einer faktenbasier-
ten Versachlichung der wohnungspolitischen
Debatte beizutragen. Die Interviews gingen
der Frage nach, wie die Wohnungssuchenden
konkret mit den Rahmenbedingungen bei der
Wohnungssuche zurechtkommen und wel-
ches ihre Ansprüche sind.

Die statistischen Fakten beweisen, was
man bereits aus anderen Quellen weiss: In
Zürich herrscht ein angespannter Wohnungs-
markt. Es gibt viele Wohnungssuchende, für
die es tatsächlich schwierig ist, eine Wohnung
in der Stadt Zürich zu finden. Allerdings sollte
nicht pauschalisiert werden. So gab es Zeiten,

welche etwa für Mittelstandsfamilien klar
schwieriger waren als heute. Der städtische
Wohnungsmarkt funktioniert für etliche Seg-
mente der Bevölkerung nach wie vor recht
gut, insbesondere dank vieler Neubauten, die
ihrerseits wiederum teilweise Altbauwohnun-
gen freigeben. Für spezifische Bevölkerungs-
segmente kann die Wohnungssuche aber in
der Tat schwierig sein.

Wer flexibler sein kann oder seine Ansprü-
che anpasst, hat deutlich bessere Chancen

Die Interviews im Rahmen der Studie
zeigen: Nicht alle Wohnungssuchenden,
welche bezüglich ihrer Situation von einer
«Wohnungsnot» oder mindestens von einer
sehr schwierigen Wohnungssuche sprechen,
haben es objektiv gesehen tatsächlich so
schwer: Vieles hängt vom Anspruchsniveau
ab. Insbesondere stellt sich die Frage, wie fle-
xibel man bei der Suche ist: Je eingeschränk-
ter die Suche bezüglich Quartier, Mikrolage,
Umgebungsdetails, Wohnungsgrösse, Preis
etc. ist, und je weniger lang man warten
kann oder will, desto schwieriger gestal-
tet sich die Suche. Wer hingegen eine grösse-
re Flexibilität bezüglich einer der genann-
ten Wohnungs- oder Umgebungsqualitäten

Amtlich bestätigt: Zürcher Wohnungs-
markt ist besser als sein Ruf
Eine Anfang März vorgestellte Studie («Knapper Wohnraum in der
Stadt Zürich – Fakten rund um Wohnungsmarkt und Wohnungssuche»)
bestätigt, dass der Zürcher Mietwohnungsmarkt recht gut funktioniert.
Trotz eines tiefen Leerwohnungsbestands wechselt jedes Jahr nahezu
ein Drittel der Bevölkerung die Wohnung. Die Wohnungen in der Stadt
sind zudem dank dem guten Mix von privaten und gemeinnützigen
Anbietern, von Alt- und Neubauten nicht teurer als auf dem restlichen
Kantonsgebiet.
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Wohnungsmarkt

oder bezüglich des Zeithorizonts besitzt, kann
die Chancen auf Erfolg oft bedeutend stei-
gern.

Nicht immer lassen sich sofort Nachmieter
finden, auch bei fairen Angeboten

Dass nicht nur ausnahmslos ein Woh-
nungsnachfrager-Markt herrscht, zeigen Bei-
spiele befragter Wohnungssuchender: Offen-
bar ist es auch in der Stadt Zürich nicht immer
ganz einfach, sofort Nachmieter zu finden,
wenn sich die Wohnung nicht in einem der
begehrten zentraleren Quartiere oder an den
Sonnenhängen befindet. Auch bei fairen
Preis-Leistungs-Verhältnissen an (nicht peri-
pheren) städtischen Lagen mussten sich meh-
rere Befragte doch ernsthaft um Nachmieter
bemühen, wenn der Wechsel aussertermin-
lich erfolgte (auch wenn schliesslich überall

vorzeitig Nachmieter gefunden werden
konnten). Offenbar bestehen bei vielen Woh-
nungssuchenden sehr hohe Ansprüche insbe-
sondere bezüglich Zentralität und Umge-
bung.

Schwierigkeiten für spezifische
Gruppen von Suchenden

Einige Gruppen haben es aber aktuell
tatsächlich sehr schwierig auf dem Stadtzür-
cher Wohnungsmarkt: So etwa Personen mit
sozialen Problemen oder schlechten Referen-
zen oder solche, welche aus Regionen mit
weniger gutem Image stammen. Auch Zuzie-
hende von weiter her, welche sehr kurzfristig
eine Wohnung benötigen und kein Spitzen-
salär haben, sehen sich in der Stadt Zürich
gegenwärtig mit Schwierigkeiten bei der
Wohnungssuche konfrontiert.» ■
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Mietrechtsrevision

Die Allgemeinen Bedingungen zum Zürcher Mietvertrag sehen diese Möglichkeit
in Ziff. 11 lit. B vor:

– Ist der Mietvertrag auf eine Dauer von mindestens fünf Jahren abgeschlossen
oder während mindestens fünf Jahren vermieterseits unkündbar, gilt der
Mietzins als indexiert. Der Mietzins kann demnach einmal jährlich gemäss folgen-
der Formel an den Landesindex der Konsumentenpreise angepasst werden.

Mietzinsänderung in % =
neuer Index – alter Index

x 100
alter Index

– Mietzinserhöhungen für Mehrleistungen des Vermieters können auch während
der festen Vertragsdauer geltend gemacht werden. Dasselbe gilt für die Einführung
neuer Nebenkosten sowie für die Anpassung von Nebenkostenpauschalen oder
-akontozahlungen.

– Anpassungen des Mietzinses oder der Nebenkosten sind dem Mieter unter
Einhaltung einer 30-tägigen Frist auf einen Monatsersten in der dafür vorge-
schriebenen Form zu eröffnen.

Damit diese Indexklausel zur Anwendung gelangt, genügt es, im Mietvertrag bei den
Kündigungsbestimmungen die Variante «frühestens kündbar auf» zu wählen und die
Mindestdauer auf 5 oder mehr Jahre festzulegen.

Kugler in ihrem Gutachten zur Teuerungs-
indexierung. Sie halten ausdrücklich fest,
dass «ein speziell für die Indexierung der
Mieten ‹gebastelter› Index niemals den
politischen und technischen Status des
LIK erreichen kann und daher erhebliche
Risiken und Anreize zur Indexmanipulation
birgt».

Der HEV Schweiz steht nach wie vor
zum Kompromiss als Gesamtpaket. Die ein-
seitig veränderte Gesetzesvorlage des
Bundesrates lehnt der Verband jedoch ent-
schieden ab. Wenn die von den «Sozial-
partnern» (den Interessenvertretern der
Direktbetroffenen) ausgehandelte Kompro-
misslösung für eine neue Mietzinsgestal-
tung nicht unverändert übernommen wird,
so bedeutet dies letztlich nichts anderes, als
dass eine einvernehmliche Lösung an der
Politik gescheitert ist.

Die konsequente Schlussfolgerung da-
von ist, dass das geltende Recht trotz all
seiner Schwächen noch immer gerechter ist
als die Vorlage des Bundesrates. Es besteht
keine Notwendigkeit für eine Mietrechts-
revision. Das heutige Recht ist zwar zu
formalistisch und vor allem die Rechts-
prechung zur Renditeberechnung ist kom-
pliziert und völlig marktfremd.

Die Regeln zur Mietzinsanpassung sind
inzwischen wohl bekannt und haben sich in
der Praxis eingespielt. Streitigkeiten über
die Mietzinsgestaltung sind Einzelfälle. So
wurden 2007 (aktuellste Daten) insgesamt
rund 4500 Mietzins-Streitigkeiten vor
Schlichtungsbehörden ausgetragen (3915
betreffend Mietzinsänderungen sowie 569
Anfechtung der Anfangsmietzinsen). Dies
entspricht nur 0,23% aller Mietverhält-
nisse! ■
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Mietrechtsrevision

Die Bundesratsvorlage sieht vor, die
Mieten nicht mehr an die Kosten (Hypothe-
karzinsen, Unterhalt, Betrieb), sondern an
die Teuerung anzupassen (Indexmiete). Die
Gesetzesvorlage des Bundesrates über-
nimmt zwar alle Konzessionen der Vermie-
terseite, die Konzession der Mieterseite –
die 100%-Anbindung an den Landesindex
der Konsumentenpreise – wurde jedoch fal-
lengelassen. Stattdessen will der Bundesrat
die Mieten an einen Spezialindex knüpfen.
Danach sollen die Miet- und Energiekosten
aus dem Warenkorb der allgemeinen Teue-
rung (LIK) herausgebrochen werden. Die
vorgeschlagene Bundesratslösung ist aber
sachlich falsch.

Position des HEV Schweiz
Die Möglichkeit, die Mieten zu 100% an

den Landesindex der Konsumentenpreise
(LIK) anzupassen, war der zentrale Punkt
des einvernehmlichen Vorschlags der Mie-
ter- und Vermieterorganisationen für einen
Systemwechsel in der Mietzinsgestaltung.
Die Indexmiete ist für den HEV nur akzepta-
bel, wenn die Vermieter die Kosten für die
Finanzierung, den Unterhalt und den
Betrieb durch die Mieteinnahmen decken
können. Eine Beschränkung des Teuerungs-

ausgleichs ist aus Sicht des HEV Schweiz
inakzeptabel; denn dies bedeutet, dass der
ursprünglich vereinbarte Mietzins Jahr für
Jahr weniger wert wird. Wird für die Miet-
zinsanpassungen nicht auf den etablierten
Landesindex der Konsumentenpreise, son-
dern auf einen Spezialindex abgestellt, so
besteht zudem die Gefahr, dass dieser
Spezialindex zum politischen Spielball wird.
Zu diesem Schluss kommen auch die bei-
den Basler Universitätsprofessoren Borner/

Parlament gefordert
HEV Schweiz

Die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates ist auf die
Vorlage des Bundesrates zur Revision des Mietrechts eingetreten.
Der HEV Schweiz bedauert es, dass die Vorlage nicht zur Nach-
besserung im Sinne des «historischen» Kompromisses – wie ihn
Vermieter- und Mieterorganisationen Ende 2007 ausgehandelt
hatten – zurückgewiesen wurde.

Vollindexierung nach geltendem
Mietrecht möglich

po. Unter der Voraussetzung, dass der
Mietvertrag für mindestens fünf Jahre
abgeschlossen wird, ist es zulässig, im
Mietvertrag vorzusehen, dass der
Mietzins dem Landesindex der Konsu-
mentenpreise folgt (Art. 269b OR).
Dabei braucht sich nach der Rechtspre-
chung des Bundesgerichtes nur der
Vermieter für fünf Jahre fest zu binden,
nicht aber der Mieter. Die Steigerung
des Landesindexes der Konsumenten-
preise darf zu 100% auf den Mietzins
abgewälzt werden.



Bruno Coduri GmbH Gipsergeschäft
innereVerputzarbeiten im Broëlberg 8
abgehängte Decken Kilchberg-Zürich
Leichtbauwände Tel. 044 715 53 00
Isolationen Fax 044 715 53 94

E. Jetzer
Inhaber:
Hans Müller

• Sonnen-Lamellenstoren In der Wässeri 16
• Rolladen-Reparatur-Service 8047 Zürich
• Neuanfertigungen Tel. 044 401 07 47, Fax 044 401 07 48
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Mietzinsgestaltung

Hypothekarischer Referenzzinssatz
bleibt bei 3,5 Prozent
Langsam wird sichtbar, wie sich die Mischformel, welche der
Berechnung des Referenzzinssatzes zu Grunde liegt, in der Praxis
bewährt. Wer vor allem auf eine stabilisierende Wirkung hoffte,
sieht seine Erwartungen erfüllt. Obwohl variable Neuhypotheken seit
dem Herbst erheblich günstiger zu haben sind, sinkt der Referenz-
zinssatz nicht – noch nicht. Das ist auf den ersten Blick schwer ver-
ständlich, ist aber leicht zu erklären.

Zinsfuss der ZKB für bestehende Hypotheken im ersten Rang für Wohnbauten
Referenzzinssatz EVD
zu Grunde liegender Durchschnittssatz

Interessant bleibt der Vergleich des neuen Referenzzinssatzes mit dem früher bei Mietzinsanpassungen
relevanten Zinssatz der Zürcher Kantonalbank (ZKB). Grafik: HEV Zürich

po. Die Entwicklung des Referenzzins-
satzes ist aufgrund seines Konzepts wesent-
lich träger als diejenige des Zinses für varia-
ble Hypotheken. So ist der Stichtag für die
Berechnung des neuesten Referenzzinssat-
zes der 31. Dezember 2008. Damals waren
die Zinsen für neue Hypotheken zwar
bereits gefallen, deren Summe fällt im Ver-
hältnis zum gesamten Hypothekarvolumen
aber kaum ins Gewicht und kann den

Durchschnittszinssatz daher kaum beein-
flussen. Etwas mehr machen die bestehen-

www.hev-zh.ch/Mietzins

Auf der Homepage des HEV Kanton
Zürich finden Sie eine Anzahl von stets
aktualisierten Tabellen, welche Ihnen
die Berechnung von Mietzinsanpassun-
gen erleichtern.



www.sandsteinsanierungen.ch

www.weissbau.ch

Neu: Ausstellung
8352 Räterschen

● Schlosserarbeiten

● Wetterschutz

● Insektenschutz

● Torantriebe

● Garagentore

● Fensterbänke

● Fensterzargen

● Lamellenstoren

● Rollladen

● Sonnenstoren

● Alu-Jalousieladen

8352 Räterschen

Tel. 052 337 37 10

Das
Schlimmste am
Einbruch ist
das Gefühl danach.
Denn nach einem Einbruch ist das
Vertrauen in die Sicherheit der ei-
genen vier Wände tief und dauer-
haft erschüttert.

Polizei und Fachexperten sind sich
einig: Wirksamer Einbruchschutz
beginnt mit der Verriegelung von
Türen, Fenstern, Lichtschächten.
Also mit MULTILOCK- und
QUADRAGARD-Sicherheits-
produkten.

Martin Eichholzer AG
Bristenstrasse 12, CH-8048 Zürich
Tel. 044 432 50 11
Fax 044 432 28 94

www.quadragard.ch
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Das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) hat am 2. März zum dritten Mal den
hypothekarischen Referenzzinssatz publiziert. Dieser gilt für die Mietzinsgestaltung
in der ganzen Schweiz. Er beträgt 3,5% und verbleibt damit auf demselben Stand
wie der letztmals publizierte Satz.

Für die Mietzinsgestaltung wird in der ganzen Schweiz seit dem 10.September 2008
auf einen einheitlichen hypothekarischen Referenzzinssatz abgestellt. Dieser trat an die
Stelle des in den einzelnen Kantonen früher massgebenden Zinssatzes für variable
Hypotheken.
Der Referenzzinssatz stützt sich auf den vierteljährlich erhobenen volumengewichteten
Durchschnittszinssatz der inländischen Hypothekarforderungen. Er wird in Viertel-
prozenten publiziert. Der Durchschnittszinssatz per 31.Dezember 2008 ist gegenüber
dem Vorquartal von 3,45% auf 3,33% gesunken. Der mietrechtlich massgebende
Referenzzinssatz beträgt somit weiterhin 3,5%.

den variablen Hypotheken aus, welche
jedoch erst per 1. März 2009 gesunken sind
und sich erst mit der entsprechenden Ver-
zögerung auswirken. Entscheidender ist die
grosse Masse der Festhypotheken. Diese
wurden teilweise vor mehreren Jahren auf
einem höheren Niveau abgeschlossen. Bis
ihr Zinsfuss in grösserem Umfang sinkt und
auf den Referenzzinssatz durchschlägt,
kann es noch dauern.

Ein neuer Referenzzinssatz ergibt sich
zudem erst, wenn sich der Durchschnitts-

satz, welcher vierteljährlich erhoben wird,
um 0,25 Prozentpunkte geändert hat. Beim
ursprünglichen Durchschnittssatz von
3,43% und einem gestützt darauf auf
3,5% festgelegten Referenzzinssatz erfolgt
eine Anpassung auf 3,25%, wenn der
Durchschnittssatz auf den Wert von höchs-
tens 3,18% gesunken ist. Zurzeit beträgt er
jedoch 3,33%, wie der Mitteilung des
BWO zu entnehmen ist (vgl. Kasten).

(Für ausführlichere Hintergrundinforma-
tion siehe HEV 6/08 und 10/08) ■



Feuchte Wände unter Kontrolle!
Unser Thermohygrometer ist nicht mit einem herkömmlichen Gerät ver-

gleichbar. Es ist vielmehr ausschliesslich darauf ausgelegt, beim Überschrei-
ten der kritischen Grenze zu warnen. Steigt die Luftfeuchtigkeit über 59%,
erinnert eine eingebaute Blinkeinrichtung, dass es höchste Zeit wird, für
einen Luftaustausch zu sorgen. Sinkt nach dem Lüften die Anzeige unter
60%, erlischt die Blinkleuchte wieder. Es reagiert so schnell, dass man beim
Lüften die Veränderung der relativen Luftfeuchtigkeit selber mitverfolgen
kann.

Der Einsatz eines elektronischen Thermohygrometers an kritischen Stellen lohnt sich,
wenn man bereit ist, auf das Warnlicht zu reagieren und sich die Mühe zu nehmen, kurz zu
lüften oder die Heizung besser einzustellen. Das gilt sowohl für das eigene Haus oder die
eigene Wohnung wie auch für Mietwohnungen.

Flauschiger Bademantel!
Bademantel aus reiner Baumwolle, angenehm zu tragen,

hochwertige Qualität. Grosszügig geschnittenes Einheits-
modell mit aufgenähten, praktischen Taschen. Einheits-
grösse XL für Damen und Herren, weiss, pflegeleicht, bis
zu 60°C waschbar.

Einsenden an: HEV Zürich, Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich
Telefon 044 4871707, Fax 0444871777, E-Mail: mitgliederdienste@hev-zuerich.ch

Senden Sie mir Hygrometer à je Fr. 48.–

Bademäntel Verlängerte Aktion Fr. 50.–
(solange Vorrat)

(inkl. MwSt., zuzüglich Versandspesen
sowie Fr. 7.– Material und Bearbeitungsgebühr)

Mitglieder-Nr.: (siehe Adressfeld auf letzter Seite)

Name: Vorname:

Strasse:

PLZ, Wohnort:

Datum: Unterschrift:

Bitte Angaben in Blockschrift oder mit Schreibmaschine.

✁

Exklusivangebote
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Wer gern mehr Platz zur Verfügung
hätte, aber kein Land, um einfach anzu-
bauen, wird über kurz oder lang eine Auf-
stockung ins Auge fassen. Unkonventionell
präsentiert sich die Lösung in Basel am
St.-Johanns-Platz (Titelbild; Architekten:
Anarchitekton Wenger, Basel).

Die bestehende Tragstruktur vermag es
in der Regel ohne Weiteres zu verkraften,
wenn ein Haus um ein Stockwerk zulegt –
sofern man Holz als Baumaterial wählt.
Denn im Gegensatz zu einer massiven Bau-
weise belastet die neue Etage die bereits
gebaute Struktur kaum. So kann Holz bei
Aufstockungen die ganze Palette seiner
weiteren Vorteile in die Waagschale werfen:
die rationelle Fertigung, welche den Holz-
bau preislich wettbewerbsfähig macht, eine
enorm kurze Bauzeit im Vergleich zum
Massivbau und auf Anhieb hervorragende
Werte bezüglich der Energieeffizienz.

Eine Aufstockung im Holzbau muss das
zur Verwendung gekommene Material
übrigens keineswegs erkennen lassen:
Selbstverständlich ist es möglich, die im
Rahmenbau gefertigte Struktur nach Belie-
ben zu verkleiden – sei es, um damit das
Neue vom Alten abzuheben oder es umge-
kehrt in seiner Erscheinung daran anzuglei-
chen. Dafür steht neben einer Holzschalung
ein breites Spektrum bereit. Zum Zug kom-
men kann Klassisches wie Verputz, Metall,
Eternit, Stein oder aber Trendiges wie Glas,
Polykarbonat oder Fiberglas. ■

Eins obendrauf mit Holz
Michael Meuter*

*M. Meuter ist Verantwortlicher Information
von Lignum, Holzwirtschaft Schweiz in Zürich.
Lignum-Hotline, 044 267 47 83: kostenlose
Auskunft rund um Holz. Mo–Fr 8–12 Uhr
www.lignum.ch

Attraktive Wohnungen an bester Lage schafft diese Aufstockung in Aarau.
Architekten: bkf Architektur AG, Zürich. Bild: Alfred Borer, Kleinlützel/Lignum

Zum Titelbild



Adliswil
Terrassen-Atrium-Haus
Frei stehend, an prachtvoller, ruhiger, sonniger und unverbaubarer Südlage.
NWF ca. 250 m2. Moderner Ausbau, 3 Nassräume, grosszügige Grundrissgestaltung.
Atrium/Terrasse/Garten ca. 325 m2. Aussen- und Innencheminée. Das Atrium ist
von einer durchgehenden bodentiefen Fensterfront umgeben und von jedem Zimmer
und von der Küche aus zugänglich. 2 Garagenplätze. Verhandlungspreis
Fr. 1,9 Mio.

Oberhasli
51⁄2-Zimmer-Terrassenhaus
an ruhiger und sonniger Lage unweit der Landwirtschaftszone, NWF ca. 125 m2,
Wohn-/Esszimmer mit Cheminée und Ausgang auf Terrasse (ca. 114 m2), Küche,
2 Nasszellen, 4 Zimmer, 2 Keller, Doppelgarage, Baujahr 1971, Verhandlungs-
preis Fr. 570000.–.

Zürich-Höngg
3-Zimmer-Wohnung im 2. OG
an ruhiger, sonniger Lage in der Nähe der Tramendhaltestelle Frankental, NWF
ca. 78 m2, Baujahr 1959, 1 Autoeinstellplatz in der UN-Garage, Verhandlungs-
preis Fr. 490000.–

Ihre Immobilien. Unser Zuhause.

Hauseigentümerverband Zürich Albisstrasse 28 8038 Zürich
Telefon 044 487 17 78 Fax 044 487 17 83 verkauf@hev-zuerich.ch www.hev-zuerich.ch

Immobilienkauf ist Vertrauenssache.

Alle unsere aktuellen Verkaufsobjekte finden Sie auf
unserer Internetseite www.hev-zuerich.ch.

Wie gut Sie mit
einem
neuen Bodenbelag
zufrieden sind,
hängt davon ab,
wie gut man
Sie beraten hat.

Teppich Bühler AG
Orientteppiche, Spannteppiche,
Bodenbeläge, Parkett
Zweierstrasse 129, 8003 Zürich,
Telefon 044 461 51 22
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Mitgliederforum «Bewusst bauen – am Beispiel Greulich» vom 26.2.09

Erkennen – Analysieren –
Bewerten – Sanieren
Wie erwartet erwies sich das Hotel Greu-
lich als genau die richtige Umgebung, um
sich darüber informieren zu lassen, welche
Beiträge man selber zur Reduktion des
Energiebedarfes einerseits und von Wohn-
raumgiften und negativen Umwelteinflüs-
sen anderseits leisten kann. Die beiden
Referenten der Sto AG, die Herren Aellig
und Binkert, erläuterten zunächst mit einer
Fülle von Fachwissen und technischen
Details Wissenswertes über die System-
wahl für Fassaden-sanierungen. Anschlies-
send stellten sie dar, wie viele Faktoren das
Wohnklima beeinflussen: Farbanstriche,
Teppiche, Vorhänge, Rauchen, Luftfeuch-
tigkeit, Schimmel, Elektrosmog, Strahlun-
gen etc. Gesundes Wohnen erweist sich als wesentlich komplexer, als man es sich gemeinhin
vorstellt. Wichtig übrigens der Hinweis, dass wer von der Stiftung Klimarappen eine Rück-
vergütung für energetische Verbesserungen anstrebt, dies unbedingt vor Baubeginn anmel-
den muss. ■

Mitgliederforum
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Interview

Die Quartalsbe-
ginne im Frühling
und im Herbst
sind doch immer
noch die häufigs-
ten Zügeltermine.
Herr Barandun,
stehen Ihnen als
Leiter und Ihrem
Team von Verwal-
tern und Bewirt-
schaftern dann
jeweils stürmische
Zeiten bevor?

Ja und nein.
Auf der einen

Seite haben wir recht viele Wohnungsabnah-
men zu bewältigen und ein Mieterwechsel
bedeutet immer einen zusätzlichen Aufwand.
Auf der anderen Seite findet heute aber über
die Hälfte der Umzüge ausserhalb der offiziel-
len Termine statt, d.h. sie verteilen sich einiger-
massen regelmässig auf die übrigen Monate.
Aber es gibt tatsächlich immer noch Spitzen
Anfang April und Anfang Oktober.

Was ist zu tun, damit der Zügeltag kein
Horrortag wird?
Ganz wichtig ist, dass der Mieter, der

auszieht, den genauen Wohnungsabgabe-
termin mit dem Vermieter oder dessen
Verwalter rechtzeitig festlegt und bestätigt.
Dann muss er – logischerweise – seine Möbel
und persönlichen Gegenstände auch rechtzei-
tig aus der Wohnung wegtransportieren.
Dabei darf er nicht vergessen, auch allfällige

Nebenräume wie Keller- oder Estrichabteil
vollständig zu räumen.

Was empfehlen Sie für die Abgabe der
Wohnung?
Mieter und Vermieter müssen sich im Kla-

ren sein, dass eine Wohnungsabnahme nicht
schnell-schnell in 10 bis 20 Minuten erledigt
ist. Eine Abnahme kann je nach Grösse
einer Wohnung 1 bis 11⁄2 Stunden dauern, bei
grossen Wohnungen oder Einfamilienhäusern
kann dies schnell einmal auch 2 Stunden
betragen. Deshalb muss genügend Zeit einge-
plant werden.

Wie steht es mit der Reinigung der Woh-
nung?
Der Aufwand einer korrekten Reinigung

wird vielfach unterschätzt und deshalb zu spät
in Angriff genommen. Auch hier muss sich der
Mieter, der auszieht, bewusst sein, dass dies
länger dauern kann, als man vermuten würde.
Denn nur eine umfassende und gründliche
Reinigung führt zum Erfolg, nämlich dass sie
vom Abnehmer akzeptiert wird. Deshalb kann
es je nach Grösse einer Wohnung oder eines
Hauses von Vorteil sein, wenn gleich ein Putz-
institut mit dem Reinigen der Wohnung
beauftragt wird.

Wie steht es mit der Instandstellung der
Wohnung?
Ist während der Mietzeit etwas kaputt

gegangen, ist es sicher von Vorteil, wenn der
Mieter es gleich repariert oder instandstellt.
Ich denke etwa an defekte Duschschläuche,

Wohnungsabnahme
TV-Interview von Bernhard Stotz, wohntraumTV, mit Hans Barandun, Leiter Verwaltung/
Bewirtschaftung HEV Zürich

Hans Barandun, Leiter
Verwaltung/Bewirtschaf-
tung HEV Zürich
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eine beschädigte oder verkratzte Gemüse-
schublade im Kühlschrank, verstopfte Abläufe
oder tropfende Wasserhähne. Meistens kön-
nen kleinere Mängel selber repariert oder
durch Ersatz des betreffenden Teils behoben
werden. Für grössere Mängel sollte rechtzeitig
ein Fachmann beauftragt werden, so dass die
erforderlichen Arbeiten vor der Rückgabe aus-
geführt werden können.

Und wenn der Mieter die Mängel nicht
selber vorab repariert?
Mängel oder Defekte, die nicht behoben

wurden, werden bei der Abnahme im Abnah-
meprotokoll festgehalten und müssen nach-
träglich repariert werden. Aus unserer Erfah-
rung ist das nachträgliche Reparieren meistens
teurer, als wenn man es vor der Abnahme
macht.

Wie steht es mit persönlichen Installatio-
nen wie etwa einem Büchergestell oder
einer Garderobe?
Vorrichtungen, die der Mieter auf eigene

Kosten angebracht hat, wie typischerweise
etwa ein Büchergestell oder eine Garderobe,
müssen vor der Abnahme wieder entfernt
worden sein. Es sei denn, mit dem Eigentümer
sei etwas anderes vereinbart worden. Eine
weitere Möglichkeit besteht darin, dass der
Nachmieter die Vorrichtung übernimmt. Dem
Vermieter ist in einem solchen Fall dringend zu
raten, mit dem Nachmieter eine Vereinbarung
zu treffen, dass dieser, wenn er dann seiner-
seits auszieht, die Einrichtung zu entfernen
hat.

Wie können sich Hauseigentümer auf die
Wohnungsübernahme vorbereiten?
Es ist empfehlenswert, anlässlich der Woh-

nungsabgabe ein gemeinsames Wohnungsab-
nahmeprotokoll zu erstellen. Der Vermieter
oder sein Verwalter muss die Wohnung bei

deren Rückgabe prüfen und Mängel, für die
der Mieter einzustehen hat, sofort rügen.
Mängel, die auf dem Protokoll zu Lasten des
Mieters aufgeführt sind und von diesem unter-
zeichnet wurden, gelten als vom Mieter aner-
kannt. Der Mieter sollte selbstverständlich
Mängel in einem Wohnungsabnahmeproto-
koll nur dann anerkennen, wenn er mit diesen
einverstanden ist. Ist er mit der Beurteilung
durch den Vermieter nicht einverstanden, soll-
te er strittige Punkte ausdrücklich festhalten.
Der Vermieter sollte in diesem Fall vom Mieter
nicht anerkannte Positionen diesem per einge-
schriebenen Brief rügen.

Was ist mit farbig gestrichenen Wänden
sowie Dübel- und Nagellöchern zu tun?
Farbig gestrichene Wände müssen wieder

weiss gestrichen werden, es sei denn, der neue
Mieter will sie so übernehmen und übernimmt
das Risiko, sie später umstreichen zu müssen.
Dübellöcher bitte nicht mit Zahnpasta oder
Kaugummi ausfüllen, im Zweifelsfall belassen,
um unnötige Zusatzkosten zu vermeiden.

Ein letzter Tipp für einen erfolgreichen
Zügeltag?
In aller Hektik werden gerne die Lieferan-

ten für Strom, Wasser, Telefon und eventuell
Gas vergessen. Also nicht vergessen: Auch
diese müssen rechtzeitig über den Umzug
informiert werden. Sie können dann den
jeweils aktuellen Zählerstand ablesen und eine
Schlussrechnung erstellen.

Selbstverständlich müssen bei der Abgabe
alle Schlüssel abgegeben werden. Dazu ge-
hören auch allfällige Schlüssel, die der Mieter
auf eigene Rechnung hatte machen lassen.
Übrigens, beim HEV kann nebst vielen ande-
ren Hilfsmitteln ein Merkblatt für die Woh-
nungsabnahme bezogen werden (Bestellfor-
mular Seite 201). ■

Interview
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Steuern

Von den steuerba-
ren Einkünften aus
unbeweglichem Ver-
mögen können die zu
ihrer Erzielung notwen-
digen Aufwendungen
abgezogen werden.
Darunter fallen alle
Unterhalts- (werterhal-
tende Investitionen)
und Verwaltungskos-
ten. Diese Ausgaben
sind von den nicht abzugsberechtigten
Betriebs-/Lebenshaltungskosten einerseits
und von den sogenannten wertvermehren-
den Investitionen andererseits zu unterschei-
den. Ein Abzug umfasst entweder die
tatsächlichen Auslagen oder eine Pauschale.
Die Pauschale wird in Prozenten des jeweili-
gen pro Jahr deklarierten Bruttomietertrages
der Liegenschaft berechnet und beträgt 20%.

Ausgangspunkt Einkommenssteuer
Der Einkommenssteuer unterliegen alle

einmaligen und wiederkehrenden Einkünfte.
Dazu gehören auch Naturalbezüge wie bei-
spielsweise freie Verpflegung und Unterkunft
im Betrieb. Steuerbar sind auch alle Erträge
aus unbeweglichem Vermögen, insbesondere

Mieteinnahmen. Entschädigungen der Mieter
für Heizung, Warmwasser und Treppenhaus-
reinigung, welche die tatsächlichen Aufwen-
dungen nicht übersteigen, fallen für die
Ermittlung des steuerbaren Bruttoertrages
jedoch ausser Betracht. Sind diese Aufwen-
dungen in die Mietzinse einbezogen, dürfen
die Mieteinnahmen gemäss gängiger Lehre in
der Regel um diese Aufwendungen gekürzt
werden. Auch der Mietwert einer selbst
genutzten Wohnung ist als Ertrag aus un-
beweglichem Vermögen steuerbar (Eigen-
mietwert). Auf den Eigenmietwert kann ein
Einschlag gewährt werden, wenn der Eigen-
mietwert zu den Einkommens- und Ver-
mögensverhältnissen des Steuerpflichtigen
in einem offensichtlichen Missverhältnis
steht (> als 1⁄3 der verfügbaren Einkünfte zur
Deckung der Lebenshaltungskosten).

Werterhaltende und wertvermehrende
Investitionen

Werterhaltende Aufwendungen sind
abzugsfähig, nicht jedoch wertvermehrende
Investitionen. Diese können allenfalls bei der
Grundstückgewinnsteuer unter den Anlage-
kosten berücksichtigt werden. Als werterhal-
tend gelten alle Aufwendungen, die der
Erhaltung der bisherigen Werte dienen. Die

Abzüge bei Immobilien
im Privatvermögen
Aufgrund des harmonisierungsrechtlichen Konzepts des StHG (Steuer-
harmonisierungsgesetz) sind alle Kantone verpflichtet, die mit der Erzie-
lung von Erträgen des Privatvermögens zusammenhängenden notwendi-
gen Ausgaben zum Abzug zuzulassen. Welche Ausgaben genau damit
gemeint sind, stellt Grundeigentümer oftmals vor schwierige Fragen.
Hiermit soll ein kurzer Überblick über die steuerrechtlichen Abzugsmög-
lichkeiten bei Immobilien im Privatvermögen geschaffen werden.

MLaw Cristina
Castilla Fresnadillo,
tel. Rechtsberatung
HEV Zürich



Steuern

Kosten (Handänderungsgebühren, Mäk-
lerprovisionen usw.)

Bei selbst genutzten Liegenschaften sind
die folgenden Kosten nicht abzugs-
berechtigt:

– Lebenshaltungskosten, wie Kosten für das
Telefonabonnement und Konzes-
sionsgebühren für Radio und Fernsehen

– Verbrauchskosten (inkl. Grundgebühr) für
Strom, Gas, Heizöl, Kehricht, Wasser und
Abwasser

Unternutzungsabzug
Auf den bei selbst genutzten Liegenschaf-

ten massgebenden Eigenmietwert kann ein
angemessener Einschlag gewährt werden,
wenn der Eigentümer wegen Verminderung
der Wohnbedürfnisse nur noch einen Teil sei-
nes Wohneigentums nutzt. Der Abzug setzt
voraus, dass einzelne Räume tatsächlich nicht
genutzt werden. Werden Räume, wenn auch
nur gelegentlich, zum Beispiel als Gästezim-
mer genutzt, liegt keine Unternutzung vor.
Liegt jedoch eine tatsächliche Unternutzung
vor, erfolgt die Schätzung des Eigenmietwer-
tes, indem der massgebliche Gesamt-Eigen-
mietwert proportional auf die genutzten
Räume verteilt wird.

Schuldzinsen
Von den steuerbaren Einkünften

können die Schuldzinsen abgezogen werden.

Massgebend sind die im Bemessungsjahr
tatsächlich bezahlten Schuldzinsen. Zudem
können auch Baukreditzinsen zum Abzug
gebracht werden (nicht jedoch bei der direk-
ten Bundessteuer).

Auslagen für Energiespar- und Umwelt-
schutzmassnahmen

Investitionen, welche dem Energiesparen
und dem Umweltschutz dienen, stellen
abzugsfähige Aufwendungen dar. Hier findet
keine Unterscheidung zwischen werterhal-
tenden und wertvermehrenden Investitionen
statt. Aufwendungen für energiesparende
Massnahmen können jedoch lediglich bei
Investitionen in bestehenden Gebäuden in
Abzug gebracht werden. Energiesparende
Massnahmen, die anlässlich der Erstellung
von Neubauten vorgenommen werden, sind
steuerrechtlich nicht abzugsfähig.

Der mögliche Abzug beträgt in den ersten
fünf Jahren 50%, danach 100%. Wird an-
stelle der tatsächlichen Aufwendungen der
Pauschalabzug geltend gemacht, kann kein
weiterer Abzug für Energiespar- und Um-
weltschutzmassnahmen geltend gemacht
werden.

Für weitere Informationen wird auf das
Merkblatt des Kantonalen Steueramtes über
die steuerrechtliche Abzugsfähigkeit von
Kosten für den Unterhalt und die Verwaltung
von Liegenschaften vom 31.8.2006 verwie-
sen. ■
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Steuerberatung beim HEV Zürich

Steuern sparen durch Steuern planen
lic. iur. Martin Byland, TBO Treuhand AG

Terminvereinbarung: Frau R. Mülly, Sekretariat Rechtsabteilung, 044 487 17 11
Für die Erstbesprechung gilt ein Stundenansatz von Fr. 230.–. Weitergehende
Beratungen werden individuell vereinbart und budgetiert.

Steuern

Liegenschaft bleibt dabei in Gestaltung und
Zweckbestimmung unverändert. Abzugs-
fähige Unterhaltsaufwendungen weisen die
Eigenschaft auf, dass sie nach gewissen Zeit-
abständen erneut zu tätigen sind. Typische
Beispiele sind etwa Malerarbeiten oder Repa-
raturen. Wertvermehrende Aufwendungen
sind hingegen solche, welche die Liegen-
schaft dauernd in einen besseren Zustand
versetzen, d.h. sie zu einer besser ausgestat-
teten, wertvolleren Liegenschaft aufrücken
lassen. Umfasst eine Aufwendung sowohl
einen werterhaltenden als auch einen wert-
vermehrenden Anteil, so wird nur der werter-
haltende Anteil zum Abzug zugelassen.

Verwaltungskosten
Kosten der Liegenschaftsverwaltung

durch Dritte sind abzugsfähig. Abzugsfähig
sind zudem die eigenen Auslagen im Zusam-
menhang mit der Vermietung (Porti, Telefon-
kosten, Bankspesen, nicht jedoch Marktwert
der Tätigkeit bei Eigenverwaltung). Nicht zu
den Verwaltungskosten zählen dagegen die
Auslagen im Zusammenhang mit dem
Erwerb, der Finanzierung sowie dem Verkauf
der Liegenschaft (z.B. Handänderungssteuer,
Mäklerprovision).

Abzugsberechtigte Betriebskosten
einschliesslich Versicherungsprämien
Betriebskosten sind Aufwendungen, die mit
dem Besitz einer Liegenschaft wirtschaftlich
oder rechtlich verknüpft sind. Es ist zu unter-
scheiden, ob es sich um eine vermietete oder
um eine selbst genutzte Liegenschaft handelt.
Folgende Kosten sind sowohl bei vermieteten
wie auch bei selbst genutzten Liegenschaften
abzugsberechtigt:
– Versicherungsprämien (Sachschaden und

Gebäude)
– Beiträge für Strassenunterhalt, Strassen-

beleuchtung und Strassenreinigung

– Einlagen in Reparatur- oder Erneuerungs-
fonds von Stockwerkeigentümergemein-
schaften, sofern dieser dem Unterhalt
dient

– Nachträglich erstellte Luftschutzbauten
oder Kosten für Beschaffung obligatori-
scher Einrichtungen

– Den Erträgen aus Liegenschaften gegen-
überstehende Baurechtszinse

– Bauliche Massnahmen (auf behördliche
Anordnung, sofern sich diese auf öffent-
lich-rechtliche Vorschriften stützt und die
Massnahmen keine Wertvermehrung dar-
stellen)

Bei vermieteten Liegenschaften können
zudem folgende Kosten abgezogen
werden:
– Jährliche Abgaben, soweit diese Kosten

nicht auf den Mieter überwälzt wurden
(z.B. Grundgebühren für Wasser, Abwas-
ser, Strom, Erdgas, Kehricht, Fernheizung)

– Kosten für Vermietung, Erhebung Miet-
zinse, Betreibungen, Ausweisungen und
Prozessen an Mietern

– Ausgaben für Reinigung, Beleuchtung
und Heizung von Vorräumen, Treppen-
haus, Keller und Estrich, soweit diese
Kosten nicht auf den Mieter überwälzt
wurden

Nicht abzugsberechtigt sind hingegen
sowohl bei vermieteten wie auch bei selbst
genutzten Liegenschaften:
– Grundeigentümerbeträge wie Strassen-,

Trottoir-, Dolen-, Werkleitungs-,
Perimeterbeiträge und Kanalisations-
anschlussgebühren

– Quartierplan- und Vermessungskosten,
Güterzusammenlegungs- und Meliora-
tionskosten

– Mit dem Erwerb von Liegenschaften ver-
bundene Abgaben und übrige

HEV 3 | 2009178
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In der Stadt Zürich
setzt sich die Meteor-
gebühr zusammen aus
einer Grundtaxe, die
nach der Nenngrösse
des Wasserzählers be-
rechnet wird, und
einem Anteil, der von
der bezogenen Was-
sermenge abhängt.
Im Jahre 1990 wurde
die Verordnung über
die Abwassergebühr angepasst, wobei die
Bemessungsgrundlage durch die so ge-
nannte Meteorwasserkomponente ergänzt
wur-de. Seit 1991 erscheint diese Kompo-
nente unter der Bezeichnung «ISP Regen-
wasser» auf der Rechnung von Entsorgung
und Recycling Zürich (ERZ). Die Grundge-
bühr wird aufgeteilt in eine Schmutzwasser-
(nach Nenngrösse des Wasserzählers) und
eine Regenwasserkomponente (nach Par-
zellenfläche und dem für die entsprechende
Zone festgelegten Gewichtungsfaktor). Bei
der Meteorwassergebühr handelt es sich
um eine Gebühr für die Benützung der
Kanalisation, um eine öffentliche Abgabe,
die ans Eigentum und nicht an den
Gebrauch der Sache anknüpft. Unabhängig
vom Gebrauch der Liegenschaft wird sie
beim Eigentümer erhoben.

In Bezug auf ein Mietverhältnis stellt sich
die Frage, ob diese Gebühr auf den Mieter
abgewälzt werden kann. In Lehre und Pra-
xis wird dies nicht ganz einheitlich beurteilt.
Zum besseren Verständnis vorab einige
Erörterungen:

Die mit der Sache verbundenen Lasten
und öffentlichen Abgaben hat nach Art.
256b OR der Vermieter zu tragen. Ander-
seits gilt gemäss Art. 257a Abs. 2, dass der
Mieter die Nebenkosten bezahlen muss,
wenn er dies mit dem Vermieter besonders
vereinbart hat. Nebenkosten sind laut Art.
257a Abs. 1 OR das Entgelt für die Leistun-
gen des Vermieters oder eines Dritten, die
mit dem Gebrauch der Sache zusammen-
hängen. Und zu guter Letzt hält Art. 257b
OR fest, dass öffentliche Abgaben, die sich
aus dem Gebrauch der Sache ergeben,
Nebenkosten sind.

In der Lehre wird mehrheitlich die Mei-
nung vertreten wird, Art. 256 OR sei dispo-
sitiver Natur. Das heisst, dass auch eine
Reglung abweichend vom gesetzlichen
Wortlaut möglich ist. Das hat zur Folge,
dass die in diesem Artikel erwähnten Lasten
und Abgaben unter bestimmten Vorausset-
zungen auch auf dem Mieter überwälzt
werden können. Im Gegensatz dazu sind
jedoch Art. 257 a und b OR, wonach nur
Leistungen, die mit dem Gebrauch der

Können Meteorwassergebühren dem
Mieter überbunden werden?
Meteorwasser ist das bei Regen anfallende Wasser, das von Strassen,
Plätzen und Dächern abfliesst und «entsorgt», also abgeleitet werden
muss. Die öffentliche Hand erhebt für die Ableitung dieses verschmutz-
ten oder unverschmutzten Abwassers von der Liegenschaft in die
Kanalisation eine Gebühr.

lic. iur.
Kathrin Spühler,
tel. Rechtsberatung
HEV Zürich
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Sache zusammenhängen, vom Mieter zu
bezahlen sind, zwingende Bestimmungen.
Bei gebrauchsunabhängigen Gebühren
kann es sich deshalb nach der gesetzlichen
Terminologie nicht um Nebenkosten han-
deln. Sie können somit auch nicht durch
eine Parteivereinbarung festgelegt werden,
also im Mietvertrag ausgeschieden und als
Nebenkostenposition aufgeführt werden.
Echt verbrauchsunabhängige Kosten, also
Verpflichtungen, die sich aus der blossen
Existenz der Sache, aus dem «Haben» der
Sache ergeben, könnten somit folgerichtig
nicht unter dem Titel Nebenkosten dem
Mieter überbunden werden. Möglich sollte
es aber sein, dem Mieter auch solche
Kosten mit separater Vereinbarung, aber
ausserhalb der Bezeichnung «Nebenkos-
ten» zu belasten, als «zusätzliches Entgelt
zum Mietzins».

Grundsätzlich können jedenfalls öffent-
liche Lasten und Abgaben, die mit dem
Gebrauch der Sache zusammenhängen
(Art. 257b OR), als Nebenkosten auf den
Mieter abgewälzt werden. Voraussetzung
ist, dass dies ausdrücklich vereinbart ist,
diese Lasten und Abgaben im Mietvertrag
also explizit als Nebenkosten ausgeschie-
den wurden. Um allfälligen Auseinander-
setzungen mit dem Mieter aus dem Wege
zu gehen, empfiehlt sich beim Abschluss
eines Mietvertrags, solche Gebühren bei
der (Netto-)Mietzinskalkulation einzube-
ziehen.

Die Meteorwassergebühren der Stadt
Zürich knüpfen grundsätzlich an die Exis-
tenz der Liegenschaft oder des unbebauten
Grundstücks an. Sie bemessen sich – wie
eingangs erwähnt – nach der Parzellengrös-
se und dem für die entsprechende Zone
festgelegten Gewichtungsfaktor. Die Auf-
fassung, dass diese Gebühr nebenkos-
tenunfähig ist, wäre dann richtig, wenn sie

wie eine Steuer voraussetzungslos geschul-
det ist. Dies wäre im Einzelfall zu klären und
zu befinden, ob unter Berücksichtigung
aller Umstände der Schluss gezogen wer-
den kann, dass die Gebühr mit dem
Gebrauch der Sache irgendwie zusammen-
hängt und somit der zwingenden Bestim-
mung von Art. 257a und b OR standhält.

Somit muss eine abschliessende Beant-
wortung dieser Frage im Moment offen
bleiben, da eine wirklich klare und verbind-
liche Praxis noch nicht vorliegt. Mit vielen
Kommentatoren kann aber mit guten Grün-
den die Meinung vertreten werden, dass
die Zürcher Meteorwassergebühr neben-
kostenfähig ist. Einerseits, weil durchaus ein
Zusammenhang mit dem Gebrauch der
Mietsache gesehen werden kann, anderer-
seits weil eine Kostentransparenz durch
klare Ausscheidung als Nebenkostenpo-
sition gewährleistet ist. Beleuchtend dazu
auch das Berner Obergericht in einem im
Januar 2009 publizierten Entscheid, wobei
es dort um die Beurteilung einer Kehricht-
grundgebühr ging (http://www.jgk.be.ch/
site/og_aph_07_589.pdf).

Solange zu dieser Frage kein klares Bun-
desgerichtsurteil ergangen ist, sollte der
Vermieter, der auf Nummer sicher gehen
will, am besten nur unumstrittene – klar
verbrauchsabhängige – Lasten und Abga-
ben als Nebenkosten ausscheiden. Bei einer
wie der Meteorwassergebühr betreffend
Nebenkostenfähigkeit umstrittenen öffent-
lichen Abgabe ist bei einer Anfechtung
durch den Mieter zu beurteilen, ob sie im
konkreten Fall die entsprechenden Voraus-
setzungen erfüllt.

Das Thema Nebenkosten hat an Kom-
plexität derart zugenommen, dass der Ver-
mieter im Zweifelsfalle gut daran tut, bei
der Ausfertigung eines Mietvertrages eine
Fachperson beizuziehen. ■
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Ausscheidung als
Nebenkosten

Grundsätzlich gibt
es zwei Möglichkeiten:
Hat der Vermieter
einen Servicevertrag für
die Wartung von Ma-
schinen und Anlagen
abgeschlossen, dürfen
diese Kosten – wie alle
Kosten, die mit dem
Gebrauch der Mietsa-
che zusammenhängen – im Mietvertrag als
Nebenkosten ausgeschieden werden, wenn
der Servicevertrag wirklich nur der Wartung
dient. Kosten für allfällige Reparaturen sind
nicht nebenkostenfähig (Art. 6 VMWG),
ebenso wie die Kosten für Amortisation.
Denn im Grundsatz ist der Unterhalt des
Mietobjektes Sache der Vermieterschaft
(Art. 256 OR).

Falls Heiz- und Warmwasserkosten im
Mietvertrag separat ausgeschieden sind, kön-
nen Kosten für Serviceverträge, die mit der
Heizung und Warmwasseraufbereitung zu-
sammenhängen, dem Mieter in der Neben-
kostenabrechnung überwälzt werden. Glei-
ches gilt natürlich für die Kosten der Boiler-
entkalkung für Liegenschaften mit zentralem
Boiler. Wenn sich die Boiler aber in der Woh-

nung befinden und die Kosten für die Warm-
wasseraufbereitung über den separaten
Stromzähler des Mieters abgerechnet wer-
den, kann es vorkommen, dass die Warm-
wasserkosten nicht als Nebenkostenposition
im Mietvertrag aufgeführt sind, weshalb
dann die Entkalkungskosten nicht über die
Nebenkosten dem Mieter auferlegt werden
können. Einmal mehr zu betonen ist, dass
auch die Kosten dieser Serviceverträge im
Mietvertrag bei den Nebenkosten explizit als
Positionen aufzuführen sind, ansonsten sie
der Mieter nicht schuldet.

Regelung im Mietvertrag ausserhalb der
Nebenkosten

Weiter kommt es vor, dass Vermieter bei
Beendigung des Mietverhältnisses vom Mie-
ter verlangen, dass vor der Wohnungsabgabe
ein Service zum Beispiel am Geschirrspüler
durchführen zu lassen sei. Falls eine solche
Pflicht des Mieters vereinbart ist, muss er sich
daran halten und den Service durchführen
lassen. Solche Vereinbarungen können sich
im konkreten individuellen Mietvertrag fin-
den oder auch in Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen zum Mietvertrag. Diesfalls sind auch
diese verbindlich, sofern der Mietvertrag da-
rauf verweist oder sie von der Mieterschaft
unterzeichnet wurden. Es empfiehlt sich aber

Serviceverträge und Boilerentkalkung
In einer modernen Mietliegenschaft gibt es viele technische Geräte,
allen voran natürlich Waschmaschinen und Tumbler, Geschirrspüler,
Heizanlage und Boiler, aber auch Alarmanlagen, Lift, Klimaanlage etc.
Immer wieder taucht dann die Frage auf, ob der Vermieter berechtigt
ist, entsprechende Servicekosten überhaupt und in welchem Umfang
vom Mieter zu verlangen. In diesem Zusammenhang ist auch das
Thema Boilerentkalkung aufzugreifen.

lic. iur.
Kathrin Spühler,
tel. Rechtsberatung
HEV Zürich
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in jedem Fall, immer eine individuelle ver-
tragliche Regelung für die Übernahme von
Servicekosten zu treffen.

Kleiner Unterhalt – Pflicht des Mieters
Hingegen enthalten die Allgemeinen

Bedingungen die klare Pflicht des Mieters zur
(regelmässigen) Entkalkung von Wohnungs-
boilern und ist diesem im Rahmen des kleinen
Unterhaltes durchaus auch (finanziell) zuzu-
muten. Die Idee des kleinen Unterhaltes ist es
ja gerade, vermeidbare Schäden am Mietob-
jekt – die sich allenfalls erst beim Auszug des
Mieters manifestieren – zu minimieren.

Zum Thema kleiner Unterhalt ist aber auch
hier erneut anzuführen, dass im Streitfall die
Durchsetzung solcher Kosten problematisch
sein kann und diese betraglich limitiert wür-
den, entspricht es doch der gängigen Praxis

und Rechtsprechung, dass der Mieter in der
Regel nur Kosten in der Höhe von ca. 150.–
zu übernehmen hat. Durchaus vertretbar,
aber nicht unproblematisch ist eine Anhe-
bung des Betrages in Relation zum Mietzins
und würde dem Umstand gerecht, dass ein
teureres Mietobjekt oft auch teurere Geräte
und Materialen enthält, deren Unterhalt kost-
spieliger ist, und angebracht in dem Sinne,
dass in der Regel Mietern von luxuriöseren
Objekten auch im Bereich des Unterhalts
etwas mehr zuzumuten ist als weniger gut
Situierten. Angesichts des geringen Streitwer-
tes wird sich jedoch das höchste Gericht bei
der heutigen Gesetzgebung nicht mit dieser
Frage befassen. Es gilt somit weiterhin, gute
vertragliche Beziehungen zu pflegen und die
gegenseitige Rücksichtnahme zwischen Ver-
mietern und Mietern zu fördern. ■
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Dem unlängst vom
Bundesgericht zu beur-
teilenden Fall lag fol-
gender Sachverhalt zu
Grunde: Nach einer
umfassenden Sanierung
einer Liegenschaft wur-
de den Mietern eine
Mietzinserhöhung auf
dem vorgeschriebenen
Formular mitgeteilt.
Anstelle der eigenhän-
digen Unterzeichnung
der Formulare hat die Vermieterschaft eine
Faksimilieunterschrift eingesetzt. Mehrere
Mieter fochten in der Folge die Mietzinser-
höhung an; unter anderem stand das Einhal-
ten von Formvorschriften zur Diskussion.
Konkret hatten die Gerichte zu beurteilen, ob
eine Faksimileunterschrift genüge.

Nach Art. 269 Abs. 2 OR ist eine Miet-
zinserhöhung nichtig, wenn der Vermieter
sie nicht mit dem amtlichen Formular mitteilt.
Dieses Formular muss gemäss Verordnung
über die Miete und Pacht von Wohn-
und Geschäftsräumen (kurz: VMWG) be-
stimmte Angaben enthalten. Die eigenhändi-

ge Unterzeichnung des Formulars ist in dieser
Verordnung nicht eigens aufgeführt. Trotz-
dem betrachtete das Bundesgericht in letzter
Instanz die Unterschrift der Vermieter-
schaft als wesentliches Element für die qualifi-
zierte Schriftform des (Mietzinserhöhungs-)
Formulars. Im konkreten Fall kam sodann
das höchste schweizerische Gericht zum
Schluss, die faksimilierte Unterschrift genüge
diesen Anforderungen nicht. Demnach hat
jede Veränderung auf dem amtlichen Formu-
lar mit eigenhändiger Unterschrift zu erfol-
gen. Die (eigenhändige) Unterschrift bildet
dabei ein unverzichtbares Element der vorge-
schriebenen Schriftlichkeit. Dies gilt im Übri-
gen auch, wenn dem Formular ein Brief mit
Originalunterschrift beigelegt wurde, aus
welchem die Begründung der Erhöhung her-
vorgeht.

Das Gesetz sieht in Art. 14 Abs. 2 OR
unter bestimmten Voraussetzungen die Mög-
lichkeit einer elektronischen Signatur vor. Das
Bundesgericht verwarf hingegen dieses Argu-
ment, da im zu beurteilenden Fall eine Übung
im Sinne von Art. 14 Abs. 2 OR nicht belegt
oder notorisch (offenkundig, allgemein be-
kannt) ist. ■

Originalunterschrift zwingend

RA lic. iur.
Cornel Tanno,
Rechtsberatung
Prozessführung/
HEV Zürich
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po. In den Allgemeinen Bedingungen
zum aktuellen Zürcher Mietvertrag heisst es
in Ziff. 12. lit. D. Abs. 3: «Verlässt der Mieter
während der Rechnungsperiode das Miet-
objekt, so hat er keinen Anspruch auf Er-
stellung einer Zwischenabrechnung. Er erhält
die nach branchenüblichen Usanzen pro rata
erstellte Abrechnung nach dem vertraglich
vereinbarten Abrechnungsstichtag.» Die in
früheren Ausgaben enthaltene Tabelle «An-
teilmässige Belastung in Prozent», welche
festlegte, wie die Kosten zwischen dem aus-
und dem eingezogenen Mieter aufzuteilen
sind, wenn der Mieterwechsel während der
Heizperiode stattfand, ist dagegen nicht
mehr darin enthalten.

Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass
bei der Verwaltung vermieteter Liegenschaf-
ten mehr und mehr EDV zum Einsatz
kommt. Viele Verwaltungsprogramme ent-
halten eine eigene Tabelle für die Aufteilung
der Heizkosten, die mit der unsrigen nicht

ganz identisch ist. Um solche Inkongruenzen
zu vermeiden, wurde auf den Einschluss der
erwähnten Tabelle verzichtet.

Die Aufteilung kann aber dennoch nach
demselben Schlüssel erfolgen. Der Auftei-
lungsschlüssel wurde vor Jahren aufgrund
von Durchschnittstemperaturen in der Re-
gion berechnet und hat sich seither be-
währt. Wo nicht der Zürcher Mietvertrag
verwendet wird, können andere Aufstel-
lungen zur Anwendung gelangen. Insbe-
sondere in Berggegenden dürften andere
Durchschnittstemperaturen herrschen und
sich eine andere Aufteilung aufdrängen.
Wo verbrauchsabhängige Heizkostenab-
rechnungen erstellt werden, gelten sowieso
ganz andere Kriterien.

Für alle, welche in ihren Unterlagen
weder über eine ältere Ausgabe des Zürcher
Mietvertrags noch eine andere Publikation
mit besagter Tabelle verfügen, drucken wir
sie wieder einmal ab. ■

Heizkosten –
Mieterwechsel während Heizperiode

Anteilmässige Belastung in Prozenten
Heizung Heizung
ohne Warmwasser mit Warmwasser

Januar 18,5 13,6
Februar 15,0 12,1
März 14,0 11,5
April 9,5 9,3
Mai 1,5 5,6
Juni 0 3,7
Juli 0 3,7
August 0 3,6
September 0 3,7
Oktober 10,0 9,5
November 14,0 10,7
Dezember 17,5 13,0



Aus dem Seminarinhalt:
Von der Objektanalyse bis zur Garantieabnahme
Zustandsbericht | Marktchancen | Projektie-
rung | Kostenvoranschlag | Terminplanung |
Submission | Auftragsvergebung | Mieter-
orientierung | Ausführung (konkrete Beispiele
anhand ausgeführter Objekte) | Kostenkon-
trolle | Abrechnung | Garantiearbeiten

Von der Renditeberechnung bis zur
Mietzinsanpassung
Fristen und Termine bei Anzeige der Arbeiten |
Bauverzögerung oder -verhinderung durch
Mieter | Mietzinsreduktion während der Bau-
arbeiten | Umfassende Überholung und Wert-
vermehrung | Berechnung und Durchführung
der Mietzinsanpassung

Anschliessend Apéro

Seminarkosten inkl. Dokumentation:
Mitglieder* Einzel: Fr. 250.–

Ehepaar:** Fr. 400.–
Nichtmitglieder Einzel: Fr. 290.–

Ehepaar:** Fr. 480.–

Bitte beachten Sie:
Es sind wenige Parkplätze vorhanden.
Gebühr Fr. 10.–, zahlbar am Empfang

* Mitgliedervergünstigung kann nur bei
Angabe der Mitglied-Nr. gewährt werden
(vgl. Adressfeld auf letzter Seite).
Mitglieder- und Rechnungsadresse müssen
übereinstimmen.

**Nur 1 Dokumentation

Anmeldeschluss:
14 Tage vor Kursbeginn. Bei Annullierungen
nach Anmeldeschluss ist eine Bearbeitungs-
gebühr von 30% der Seminarkosten zu entrich-
ten. Bei unentschuldigtem Nichterscheinen blei-
ben die vollen Seminarkosten geschuldet. Eine
Vertretung ist selbstverständlich willkommen.

HEV Zürich, Sekretariat Seminare,
Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich,
Fax 044 4871777, Tel. 044 487 17 03,
E-Mail: mitgliederdienste@hev-zuerich.ch

Sanierung einer vermieteten Liegenschaft
Freitag, 26. Juni 2009, 8.30 bis 12.00 Uhr
Referenten: Giorgio Giani, dipl. Arch. HTL | Elio Pola, Projektleiter |

lic. iur. Giuseppe D’Amato
Seminarort: HEV Zürich, 8038 Zürich

Seminar/Workshop

Anmeldung für Seminar/Workshop
«Sanierung einer vermieteten Liegenschaft»
vom 26. Juni 2009

Parkplatz, Autonummer:

mit Ehepartner

Name:

Vorname:

Firma (falls Rechnung über Firma läuft):

Strasse:

PLZ/Ort:

Tel. privat:

Tel. Geschäft:

E-Mail:

Mitglied-Nr.:

Datum: Unterschrift:

Bitte Angaben in Blockschrift oder mit Schreibmaschine

✁
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Die Eigentumswohnung

Ein Beschluss der
Stockwerkeigentümerge-
meinschaft ist wider-
rechtlich, wenn er entwe-
der die Rechtsordnung
oder die Gemeinschafts-
ordnung (Reglement
oder Hausordnung) ver-
letzt. Ein solcher Beschluss
sollte an sich keine rechtli-
che Wirkung erlangen.
Aber die Rechtssicherheit
erfordert einen umsichti-
gen Umgang mit der Nichtigkeit.

Die Interessen der Vertragspartner der
Stockwerkeigentümergemeinschaft müssen
berücksichtigt und gegen die Interessen
der Stockwerkeigentümergemeinschaft ab-
gewogen werden. Deshalb ist in der Regel
von der Anfechtbarkeit der widerrechtlichen
Beschlüsse auszugehen (A. Wermerlinger,
Das Stockwerkeigentum, 2004, S. 476).
Ein widerrechtlicher Beschluss muss dem-
nach innert 30 Tagen seit Kenntnisnahme
beim Richter als ungültig angefochten
werden. Bei unbenutztem Ablauf dieser
Frist bleibt der Beschluss trotz des Mangels
wirksam und somit für alle Eigentümer ver-

bindlich. Eine spätere Berufung auf einen
mangelhaften Beschluss ist nicht mehr mög-
lich.

Die Nichtigkeit eines Beschlusses der
Stockwerkeigentümer darf hingegen nur
bei krassen Rechtsmissachtungen ange-
nommen werden. Denn die Folge eines sol-
chen nichtigen Beschlusses ist die absolute
Wirkungslosigkeit. Jeder Stockwerkeigen-
tümer kann sich – und zwar zeitlich unbe-
grenzt – auf die Ungültigkeit des Beschlus-
ses berufen oder vom Richter feststellen
lassen.

In folgenden Fällen wird von einer Nich-
tigkeit eines Beschlusses ausgegangen:
– die Einberufung der Stockwerkeigen-

tümerversammlung durch eine unzustän-
dige Person

– der definitive Entzug des Stimmrechts
eines Stockwerkeigentümers

– die Änderung der Wertquote eines Stock-
werkanteils ohne Zustimmung des be-
troffenen Stockwerkeigentümers

– Missachtung der zwingenden Zuord-
nungsbestimmung hinsichtlich gemein-
schaftlicher Teile; z.B. ein Beschluss, wo-
nach das gemeinsame Treppenhaus, das
Dach oder der Garten einem Stockwerk-

Anfechtbarkeit oder Nichtigkeit
eines Beschlusses
Der Gesetzgeber will den Stockwerkeigentümern in der Minderheit
die Möglichkeit geben, sich gegen widerrechtliche Beschlüsse der
Stockwerkeigentümergemeinschaft zur Wehr zu setzen. Die Anfech-
tungsmöglichkeit hat hingegen nicht den Zweck, die Opportunität
der Beschlüsse überprüfen zu lassen. Die freie Meinungsbildung der
Gemeinschaft soll nicht beanstandet werden, solange sich diese inner-
halb der Rechtsordnung und im Rahmen des Reglements bewegt.

RA lic. iur.
Cornel Tanno,
Rechtsberatung
Prozessführung/
HEV Zürich

Neuhofstrasse 52
CH-8315 Lindau/Zürich
Tel. 052 345 21 22
www.faellag.ch

Erfahren, sicher, schnell, kostengünstig

Spezialfällarbeiten

◗ Fällarbeit

◗ Hackarbeit

◗ Stockfräsen

Verlangen Sie unsere
detaillierten Unterlagen

Bäume bilden Räume
Schöne Bäume bereiten Freude

Vogelgezwitscher – Nistplätze
Frühl ingserwachen – Blütenpracht

Lebensfreude – Erholungsraum

Kronenschnitt · Neupflanzung
Pflegekonzept

Kompetente Umsetzung durch den
eidg. dipl. Baumpflegespezialisten

Pflege und Diagnose für den Baum

Baumart AG
Schlossmühle 1 · 8500 Frauenfeld · Tel. 052 722 31 07

Baumart Luzern GmbH
Museggstrasse 25 · 6004 Luzern · Tel. 041 410 83 63

baumart@bluewin.ch · www.baumart.ch
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Die Eigentumswohnung

eigentümer zu Sonderrecht zugeteilt
wird
Abschliessend gilt es festzuhalten, dass

ein widerrechtlicher Beschluss grundsätzlich
anzufechten ist; die Nichtigkeit eines Be-

schlusses der Stockwerkeigentümergemein-
schaft bildet dagegen die Ausnahme. Im
Zweifelsfall ist es daher ratsam, einen
widerrechtlichen Beschluss innert Frist beim
zuständigen Richter anzufechten. ■
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Drucksachenverkauf

Das Mietrecht –
kein Buch mit sieben
Siegeln

Seit 1. Januar 2008 gilt die revidierte Verordnung
über die Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen

(VMWG). Sie brachte bei der Mietzinsgestaltung ein paar Änderungen, wie den Ersatz
des Hypothekarzinsfusses durch den Referenzzinssatz (vgl. dazu S. 161) oder dass seither
energetische Sanierungen mietzinsrelevant sind und wie wertvermehrende Investitionen
behandelt werden. Monika Sommer, lic. iur., eid. dipl. Immobilien-Treuhänderin, und Thomas
Oberle, lic. iur., haben den 2007 erschienenen Ratgeber «Der Mietzins» des HEV Schweiz
aktualisiert, überarbeitet und erweitert.
Der Ratgeber umfasst die Bereiche «Mietzins» und «Nebenkosten». Die Informationen sind in
der zeitlichen Reihenfolge behandelt, wie sie bei der Vermietung typischerweise anfallen.

Die handliche Broschüre des HEV Zürich «Vom Abschluss des Mietvertrages bis zur Über-
gabe des Mietobjektes» geht auf die Bedeutung von Mieterauswahl, Vertragsabschluss und
die damit verbundenen Rechtsfragen ein.

Dass die Bindung an den Mieter stärker ist, als man sich dies gelegentlich wünschen
würde, geht sodann aus «Die Beendigung des Mietverhältnisses» hervor. Diese Broschüre
geht auf die Schwierigkeiten ein, mit welchen die Auflösung eines Mietvertrags verbunden
sein kann. Darüber hinaus enthält sie alles Wissenswerte zur Rückgabe des Mietobjekts,
zum Protokoll, zur Schlussabrechnung, zur Abrechnung über Nebenkosten und zur Freigabe
der Sicherheitsleistung.

«Rund um das Mietverhältnis» sodann enthält Ausführungen zu den Rechten und
Pflichten während des Mietverhältnisses. Ein paar Stichworte müssen hier genügen: Musizie-
ren, Haustierhaltung, Untervermietung, Mietzinsinkasso, Hauswartung, Instandhaltung und
Modernisierung und, und, und.

Bestellformular siehe Seite 201 Online-Bestellung unter www.hev-zuerich.ch



Drucksachen

Bestellformular
Preise

Mitglied Nicht-Mitglied
Bestellnummer Anzahl Fr. Fr.

Mietverträge und Zusätze
30009 Anmeldung für gewerbliche Räume 1.20 1.80
30010 Anmeldung für Wohnräume 1.20 1.80
10006 Mietvertrag für Wohnräume inkl.

Allg. Bedingungen Set à 2 Stk. 4.50 5.50
10008 Mietvertrag für möblierte Zimmer

inkl. Allg. Bedingungen Set à 2 Stk. 4.50 5.50
10009 Mietvertrag für Geschäftsräume

inkl. Allg. Bedingungen Set à 2 Stk. 5.50 6.50
10030 Mietvertrag für Garagen und

Autoabstellplätze Set à 2 Stk. 3.50 4.50
10005 Mietvertrag für Ferienwohnungen Set à 2 Stk. 3.50 4.50
20000AHausregeln mehrsprachig «Zürisäcke in Container» 1.80 2.30
20000B Hausregeln mehrsprachig «Gebührenpfl. Abfallsack» 1.80 2.30
20001 Hausordnung deutsch 1.80 2.30

� franz. � ital. � engl. � span. 4.50 5.50
� türk. � alb. � serbokr. 4.50 5.50

20010 Waschküchenordnung deutsch 1.80 2.30
� franz. � ital. � engl. � span. 4.50 5.50
� türk. � alb. � serbokr. 4.50 5.50

10507 Inventarverzeichnis Set à 2 Stk. 3.50 4.50
10501 Zusatz über Einfamilienhaus Set à 2 Stk. 3.50 4.50
10012 Zusatz betr. Veränderungen durch Mieter Set à 2 Stk. 3.50 4.50
10504 Zusatzvereinbarung Haushaltgeräte Set à 2 Stk. 3.50 4.50
30011 Zustimmung zur Untervermietung Set à 2 Stk. 3.50 4.50
10502 Vereinbarung über die Heimtierhaltung Set à 2 Stk. 3.50 4.50

Formulare zur Beendigung von Mietverträgen
30000 Kündigungsformular Set à 2 Stk. 1.20 1.20
30020 Merkblatt für die Wohnungsabgabe (Mieter-Info) 1.20 1.80
30021 Richtig gereinigt und gepflegt (6 Seiten) 5.50 8.50
30030 Protokoll über Mieterwechsel 1-seitig, Garnitur 3-fach 2.80 3.80
30040 Protokoll über Mieterwechsel 5-seitig, Garnitur 3-fach 5.50 6.50
30060 Wohnungsabnahme-Wegleitung (8 S.) 2.80 3.80
30032 Mängelliste Garnitur 3-fach 3.20 4.–
30034 Protokoll für gewerbliche Räume Garnitur 3-fach 3.20 4.–
30050 Schlussabrechnung Garnitur 2-fach 2.80 3.50
20071 Lebensdauer verschiedener Wohneinrichtungen 6.50 8.50

Formulare zur Hauswartung
40018 Bewerbung für Hauswartsdienste 1.70 2.30
40011 Arbeitsvertrag für Hauswartsdienste

inkl. Pflichtenheft und Aufgaben Set à 2 Stk. 7.50 8.50
10041 Tarif nebenamtliche Hauswartung 3.50 4.30
40019 Hauswartabrechnung Garnitur 2-fach 1.80 2.30

Diverse Verträge
10060 Hausverwaltungsvertrag inkl. Allg. Bedingungen Set à 2 Stk. 5.50 6.50
10070 Verwaltungsvertrag für STWE inkl.

Allg. Bedingungen Set à 2 Stk. 5.50 6.50
10080 Verkaufsauftrag Set à 2 Stk. 5.50 6.50
10050 Bauvertrag Set à 2 Stk. 8.50 11.–

✁
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Schätzung und Immobilienverkauf
• 30 Jahre Berufserfahrung
• Keine Kosten für Inserate
• Verkaufsprovision 2,16% inkl. MwSt. nur bei Erfolg
• Rufen Sie uns an: 044 954 22 54

Dr. H. Schmid, Rechtsanwalt, und A. Krebs, Inhaber der Zürcher
Notarpatentes und akkreditierter Bankschätzer.

HEV Zürich, Drucksachenverkauf, Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich
Telefon 044 4871707, Fax 0444871777, E-Mail: mitgliederdienste@hev-zuerich.ch
Material- und Bearbeitungsgebühr Fr. 7.– (zuzüglich Versandspesen)
Keine Ansichtssendungen · Preisänderungen vorbehalten

Mitgliedernummer: (siehe Adressfeld auf letzter Seite)

Name: Vorname:

Strasse: PLZ/Ort:

Tel.-Nr.: E-Mail:

Preise
Mitglied Nicht-Mitglied

Bestellnummer Anzahl Fr. Fr.

Diverse Formulare und Merkblätter
20030 Register für Liegenschaftenverwaltungs-Ordner 16.– 20.–
20040 Mietzinsänderungsformular (blau) Set à 2 Stk. 1.20 1.80
20070 Tabelle für Mietzinserhöhung aufgrund

wertvermehrender Investitionen 9.– 11.–
20130 Heizkostenabrechnung Set à 2 Stk. 2.30 2.80
20011 Waschküchenstromtabelle 1.80 2.30
20002 Briefkastenkleber «Bitte keine Werbung!» 1.20 1.80
20004 Briefkastenkleber «Bitte keine Gratiszeitung» Neu! 1.20 1.80
20005 Briefkastenkleber

«Bitte keine Werbung und keine Gratiszeitung» Neu! 1.20 1.80
20003 Richtiges Lüften 1.80 2.30

Broschüren und Bücher (inkl. 2,4% MwSt.)
40079 Aus Bauschäden lernen 28.– 32.–
20034 Beendigung des Mietverhältnisses (1997) 13.50 15.–
40025 Bäume und Sträucher im Nachbarrecht (Auflage 07) Neu! 35.– 45.–
40005 Buchhaltung für die

Liegenschaft (Heft) (2009) Aktion bis 30.4.09 16.50 19.50
40051 Der Mietzins (2008) Neu! 25.50 29.50
40055 Erben und Schenken 29.– 29.–
40056 Fristwahrung im Mietrecht (2003) 20.– 25.–
40083 Handbuch Steuern und Immobilien (2007) Aktion bis 31.3.09 69.– 84.–
50006 Handbuch-Ordner Liegenschaftenverwaltung, vollständig

überarbeitete Auflage 2006 (inkl. 7,6% MwSt.) 157.– 187.–
50007 Handbuch Liegenschaftenverwaltung auf CD-ROM 157.– 187.–
50008 Handbuch und CD-ROM zusammen 197.– 227.–
60003 Handwerkerverzeichnis (2009/10) 4.– 5.–
40086 Hausschädlinge 32.50 37.50
40053 Heizen und Lüften im Wohnhaus 32.– 37.–
40096 Immobilien – Steuern, Rendite, Nachfolge 18.50 21.50
40054 Mietrecht heute (2002) 24.– 28.–
40057 Nachbarrecht 34.50 39.50
20032 Nebenkosten-Wegleitung (2001) 6.80 7.50
40098 Nebenkosten/Heizkosten 29.50 33.50
40052 Praxis-Ratgeber Hausbau 27.50 32.50
40092 Ratgeber: Unterhalt, Renovation, Sicherheit (2002) 35.– 40.–
40099 Ratgeber: Sicherheit 28.50 33.50
20031 Rund um das Mietverhältnis (1999) 13.50 15.–
40020 Schnitt und Pflege der Gehölze im Garten (1992) 7.20 8.–
40097 Steuerratgeber für Wohneigentümer 28.– 32.–
40085 Stockwerkeigentum (2003) 43.– 48.–
40087 Stockwerkeigentum (Broschüre, 16 Seiten) 5.– 8.–
20033 Vom Abschluss des Mietvertrages

bis zur Übergabe des Mietobjekts (1998) 9.– 10.–
20037 Wohneigentum in der Zürcher Steuererklärung 2003 8.– 10.–
40090 Wohneigentum und Finanzierung 24.50 28.50
40095 Wohnen und geniessen ab 50 29.50 36.50
40093 Wohntraum Wintergarten 28.– 32.–

✁
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Unser Garten

Wer einen Garten hat, kann manchmal
seine blauen Wunder erleben. Da blüht
doch beispielsweise ganz unverhofft eine
hellblaue, halbgefüllte Anemone zwischen
einer gelben, halbgefüllten Anemone
ranunculoides «Semiplena» (Gelbes Busch-
windröschen) und einer hellblauen, einfa-
chen Anemone nemorosa «Robinsoniana»
(Buschwindröschen). Ich kann es kaum fas-
sen, ist doch – ohne mein Dazutun – eine
neue und erst noch attraktive Kreuzung
entstanden. Darüber hinaus wachsen die
möglichen Eltern gleich daneben. Selbstver-
ständlich rufe ich sofort meine Freundin an,
damit sie das Wunder fotografiert. Einen
Namen weiss ich auch bereits: Anemone
«Buddybear».

Da ich beim Jäten bewusst viele Sämlin-
ge stehen lasse, weil ich immer hoffe, dass
ein besonders grossblumiges Geranium,
eine tiefblaue, gefüllte Aquilegia, eine sen-
sationelle Paeonia, eine schneckenresisten-
te Hosta, ein perfekt gelber Helleborus
(Lenzrose, Christrose) oder ein besonders
spannender Buxus darunter sein könnten,
habe ich mich über das unerwartete
Geschenk mächtig gefreut. Bereits warte
ich gespannt, ob der Neuling sich bereits
vermehrt hat. Ich sehe hellblaue Teppiche
vor mir und kann den kommenden April
kaum erwarten.

Überraschend war für mich auch eine
einfache, orange blühende Strauchpäonie,
die sich leider an einem sehr unpraktischen

Unverhofft
Text: Barbara Scalabrin, Cottage Garten, Alten
Bilder: Margrit Born und Barbara Scalabrin

Anemone «Buddybear»
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einen Platz an diesem schattigen Ort. Weni-
ger erfreut sehe ich, wie sich die kompos-
tierten Lamium galeobdolon (Goldnessel)
ausbreiten und die fein säuberlich gejäteten
Symphytum azureum (Blauer Beinwell) nun
den Kompostplatz «schmücken». Von der
unbändigen Wuchskraft des Allium ursinum
(Bärlauch) brauche ich kaum zu erzählen.

Doch denke ich lieber an die erfreulichen
Überraschungen. So hat sich ein tot
geglaubtes und auf den Kompost gebrach-
tes Solanum rantonetii (Blauer Kartoffel-
strauch) zurückgemeldet, von uns erst
beachtet, als die für sonnige Plätze geeig-
nete Pflanze bereits blühte. Selbstverständ-
lich hat sie einen neuen Topf und einen
Ehrenplatz im Garten erhalten. Etwas früher
bemerkten wir, dass der «verdorrte» Jasmi-
num officinale (Echter Jasmin) wieder aus-
trieb und auch der weggeworfene Rosmari-
nus officinalis unverhofft blühte. Seit diesen

Erfahrungen legt mein Mann die tot
geglaubten Topfpflanzen immer besonders
sorgfältig auf den Kompost. Man kann ja
nie wissen.

Eine weitere Überraschung bescherte
uns die Sternbergia lutea (Gewitterblume).
Das einem gelben Krokus sehr ähnliche
Amaryllisgewächs blüht erst im September
und braucht einen sonnigen Standort.
Während vieler Jahre habe ich jeden Herbst
eine Pflanze gekauft und erfolglos an ver-
schiedenen mir richtig scheinenden Plätzen
ausgepflanzt, bis ich meine Versuche ein-
stellte. Ich ging davon aus, dass die Zwie-
beln – wie beschrieben – doch nicht ganz
winterhart waren. Können Sie sich vorstel-
len, wie ich staunte, als ich vor zwei Jahren
im Schatten des Nussbaums gelbe Blüten
entdeckte. Mein Mann ist sicher, dass er für
diesen unverhofften Gast nicht verantwort-
lich gemacht werden kann. Wie die kleine

Iris foetidissima

HEV 3 | 2009206

Unser Garten

Platz angesiedelt hat, nämlich zwischen
zwei Stufen einer Treppe, die wir täglich
benutzen. Einer ihrer Elternteile, die Paeonia
lutea mit gelben Blüten, wächst in der Nach-
barschaft. Da wir zudem eine weitere gelb
blühende Paeonia lutea var. ludlowii (sie hat
einen kräftigeren Wuchs und grössere Blü-
ten als Erstere) im Garten haben, ist es mög-
lich, dass sich die beiden gekreuzt haben. In
Fachkreisen ist bekannt, dass aus diesen
Kreuzungen gelb und orange blühende
Strauchpäonien hervorgehen. Obwohl wir
auf das neue Gehölz sehr stolz waren, konn-
ten wir es nicht an seinem selbst gewählten
Platz wachsen lassen, da es uns den Weg
versperrte. Ein Umpflanzen schien wenig
erfolgreich zu sein, denn wir waren nicht
sicher, ob wir genügend Wurzeln hätten
ausgraben können. Nun, was nehmen die
ambitionierte Gärtnerin und der ebenso
erfreute Gärtner nicht alles auf sich, wenn es
darum geht, eine neue Pflanze zu bewah-
ren? – Die Lösung war einfach: Wir liessen
die Treppe versetzen. Die von uns getaufte
Paeonia «Alisondog» dankt es mit kräftigem
Wuchs und reicher Blüte.

Der prachtvolle rosaweisse Helleborus-
Sämling hingegen hat keinen Namen
bekommen, obwohl er mit den anemonen-
förmigen Blütenblättern und dem roten
Picotéerand genau meinen Vorstellungen
von einem perfekten Helleborus entspricht.
Vielleicht wird daraus der «Altemer Strain».
Bereits habe ich Samen geerntet und hoffe
auf weitere Schönheiten, aber dies dauert,
denn Hellebori blühen erst nach vier bis fünf
Jahren zum ersten Mal. Ungeduldig warte
ich zudem auf die ersten Blüten der Jung-
pflanzen eines gefüllt blühenden Helleborus.
Wäre ich disziplinierter, könnte ich selber
kreuzen, aber da dem nicht so ist, überlasse
ich diese Arbeit lieber den Bienen und Hum-
meln und freue mich am Unverhofften.

Unverhofftes passiert jeden Frühling auf
unserem Kompostplatz. Da guckt doch
plötzlich eine kleine Osterglocke, vermutlich
ein Narcissus «Tête à Tête», aus dem Gitter-
korb und meldet, dass sie überlebensfähig
ist. Selbstverständlich wird sie nach der Blüte
einen Platz im Garten bekommen. Auf dem
reifen Kompost wachsen überdies Geranien
und Hellebori heran. Pulmonarien suchen

Anemone ranunculoides«Semiplena» Anemone nemorosa«Robinsonia»
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Schönheit den Weg in unseren Garten doch
noch gefunden hat, bleibt ein ungelöstes
Rätsel, aber stolz bin dennoch, denn schon
im zweiten Herbst hatte die Sternbergia
mehrere Blüten. Ihr selbst gewählter Stand-
ort scheint ihr zu gefallen.

Manche Pflanzen tauchen unverhofft an
Orten auf, wo man sie nicht erwartet. So
hat mich neulich unsere Nachbarin gefragt,
ob ich wisse, zu welcher Pflanze die oran-
gefarbenen Samenstände unter ihrer Tanne
gehörten. Ich erkannte den Auswanderer
sofort, fällt die Iris foetidissima (Übelrie-
chende Schwertlilie) doch wegen ihres
Fruchtschmucks viel mehr auf als wegen
der braunroten Blüten. Allerdings habe ich
doch ein wenig gestaunt, dass ich sie etwa
siebzig Meter vom ursprünglichen Standort
entfernt antraf. Da scheint der erbsengrosse
Samen die Reise in einem Vogelmagen mit-
gemacht zu haben.

Während einige Pflanzen auswandern,
was zu einem Problem für die einheimische

Flora (Stichwort «Neophyten») werden
kann, gibt es andere, willkommene und
unwillkommene, die einwandern. Über die
Unwillkommenen wie Löwenzahn, Giersch,
Hahnenfuss, Gänsekresse usw. will ich mich
nicht äussern. Willkommen aber war bei-
spielsweise das Asarum europaeum (Hasel-
wurz), das mit seinen runden, immergrünen
glänzenden Blättern ein idealer Boden-
decker an halbschattigen Orten ist. Ferner
freuen wir uns auch über zwei verschiedene
Farne, die aus der Umgebung eingewandert
sind: Asplenium scolopendrium (Hirschzun-
ge) und Asplenium ceterach (Schriftfarn).

Auf die Überraschungen, auf die unver-
hofft auftauchenden Pflanzen, auf neue
Kreuzungen und Selektionen im Garten
möchte ich nicht verzichten. Sie bestärken
mich in meiner Ansicht, dass allzu gründ-
liches Jäten viele Entdeckungen verhindert.
Gespannt warte ich darauf, was mir denn
in der kommenden Saison wieder blühen
wird. ■

Sternbergia lutea Paeonia «alisondog»
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Aus den Sektionen

Einladung zur 74. Generalversammlung
am Donnerstag, 2.April 2009, 18.30 Uhr
Erlebnisbericht «In 55 Monaten mit dem Velo um die Welt»
im «Jürg Wille»-Saal des Restaurants Löwen in Meilen

H V Meilen und UmgebungMeilen und UmgebungE

Generalversammlung HEV Zürich
Montag, 27. April 2009, 18.00 Uhr, Kongresshaus Zürich

Einladung, Zutrittskarte und Anmeldetalon siehe beiliegender Jahresbericht 2008.

Corrigendum
po. Vermutlich haben ausser dem Schreibenden alle gemerkt, dass das nicht stimmen
konnte: Aufgrund der Grafik «Vermieterkündigungen» (HEV 1/09, S.71) hätte man
annehmen müssen, dass fast die Hälfte der Kündigungen wegen Reklamationen oder
Verletzung der Hausordnung ausgesprochen wurden. Dem war natürlich nicht so. Das

waren «nur» 4%. Bei
43% aller Kündigun-
gen war der Grund
Zahlungsverzug. Das
macht die Sache zwar
nicht viel besser, aber
immerhin. Hier also die
korrekte Grafik.

Vermieterkündigungen

53%43%

4% ■ Zahlungsverzug
■ Reklamationen/

Verletzung der
Hausordnung

■ andere
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Aus dem Kantonalverband

Richterswil www.hev-richterswil.ch

P: Othmar Zottele

R: keine tel. Auskünfte;
pers. Auskünfte am 1. Mo jeden Monats
im Gemeindehaus, 2. Stock

Rüti www.hev-rueti.ch

P: Richard Cathrein
R: Tel. 044 210 11 55

Schlieren www.hev-schlieren.ch

P: Hans-Rudolf Steiner
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00

HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Thalwil-Rüschlikon-Oberrieden
www.hev-rueschlikon.ch

P: Philipp Hüppi
philipp.hueppi@hev-thalwil.ch
Etzlibergstr. 41, 8800 Thalwil

R: Mo–Fr: 18.00–19.00
Hansruedi Schneider
Tel. 044 724 19 87

Uster www.hev-uster.ch

P: Kurt Bosshard
R: Do–Fr: 15.00–17.00, Tel. 044 943 66 07

Wädenswil www.hev-waedenswil.ch

GS: Acanta Treuhand info@hev-waedenswil.ch
Tel. 044 789 88 90

P: Christian J. Huber

Wallisellen + Umgebung
www.hev-wallisellen.ch

P: René Keller rene.keller@hev-wallisellen.ch
c/o Keller Immobilien-Treuhand AG
Kirchstrasse 1, 8304 Wallisellen
Tel. 044 800 85 85, Fax 044 800 85 90

R: RA Dr. Stefan Schalch
RA lic. iur. Christopher Tillman
Forchstr. 2, Kreuzplatz, 8032 Zürich
Mo–Fr: 9.00–12.00/14.00–17.00
Tel. 044 560 80 08

Weiningen www.hev-weiningen.ch

P: Dr. Furio Molteni
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00

HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Wetzikon www.hev-wetzikon.ch

GS: HEV Wetzikon und Umgebung
8620 Wetzikon
Tel. 044 932 44 77, Fax 044 939 12 36
info@hev-wetzikon.ch

P: Annelies Schneider-Schatz
Tel. 044 939 11 87
praesi@hev-wetzikon.ch

R: Peterhans Mario lic.iur. RA
Tel. 044 931 00 31
rechtsdienst@hev-wetzikon.ch
Eugen Iten
Tel. 043 488 20 20
rechtsdienst2@hev-wetzikon.ch

Winterthur + Umgebung www.hev-win.ch

GS: Lagerhausstrasse 11, info@hev-win.ch
8401 Winterthur,
Tel. 052 212 67 70, Fax 052 212 67 72

P: Markus Hutter
R: Di–Do: 9.00–11.00/14.00–16.00

pers. Beratung nach Vereinbarung

Zürich www.hev-zuerich.ch

GS: Albisstrasse 28, hev@hev-zuerich.ch
Postfach, 8038 Zürich
Tel. 044 487 17 00, Fax 044 487 17 77

P: Dr. Christian Steinmann
R: Mo–Fr: 8.00–12.00/13.00–17.00

Tel. 044 487 17 17
persönliche Beratung nach Vereinbarung
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Adliswil www.hev-adliswil.ch
P: Barbara Gautschi info@hev-adliswil.ch

c/o Entrée Arch., Albisstr. 68, 8134 Adliswil
Tel. 043 377 19 19, Fax 043 377 19 17

R: keine persönlichen Auskünfte,
nur tel. Auskünfte, kein Aktenstudium

Albis www.hev-albis.ch
P: Jakob Schneebeli
R: Mo–Fr: 8.30–11.30/13.30–16.00,

Tel. 044 763 70 80

Birmensdorf – Uitikon – Aesch
www.hev-birmensdorf.ch

P: Caesar Pelloli info@hev-birmensdorf.ch
Rebhalde 13, 8903 Birmensdorf
Tel. 044 737 11 19

R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00
HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Bülach www.hev-buelach.ch
P: Christian Weber hev.buelach@bluewin.ch

Postfach 516, 8180 Bülach
Tel. 076 321 18 27

R: Mo–Fr: 18.30–20.00
Jakob Meier, Tel. 044 860 73 65

Dielsdorf www.hev-dielsdorf.ch
P: Ernst Schibli
R: Tel. 044 840 60 36

Dietikon – Urdorf
www.hev-dietikon-urdorf.ch

P: Hans Schenk info@hev-dietikon-urdorf.ch
Staffelackerstrasse 25, 8953 Dietikon
Tel. 044 741 45 30, Fax 044 741 45 30

R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00,
HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Dübendorf www.hev-duebendorf.ch

P: Jörg Gossweiler
joerg.gossweiler@hev-duebendorf.ch
Zimikerried 20, 8603 Schwerzenbach
Tel. 044 820 03 43, Fax 043 355 24 59

R: persönliche Auskünfte nach telefonischer
Vereinbarung

Engstringen www.hev-engstringen.ch

P: Fritz Rakeseder
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00

HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20

Horgen www.hev-horgen.ch

P: Bruno Cao info@hev-horgen.ch
R: RA lic. iur. Martina Sieber Lüscher

Mediatorin SVM
Di: 14.00–16.00, Tel. 044 770 13 77

GS: Verwaltungsbüro Hofmann,
Schinzenhof Horgen, alte Landstr. 24,
8810 Horgen, Tel. 044 725 21 14

Kilchberg www.hev-kilchberg.ch

P: Jürg Lehner info@hev-kilchberg.ch
Bergstrasse 12, 8802 Kilchberg
Tel. 044 715 40 14, Fax 044 715 55 72

Kloten www.hev-kloten.ch

P: Rudolf Ackeret
R: Mo–Fr: 8.00–12.00/13.30–17.00

Treuhand Abt AG, Barbara Zika
Tel. 044 874 46 46

Küsnacht www.hev-kuesnacht.ch

P: Markus Dudler
R: Mo–Fr: 8.00–12.00/13.30–17.00

Tel. 044 266 15 00

Meilen www.hev-meilen.ch

P: Dr. Toni Fischer toni_fischer@bluewin.ch
Dorfstrasse 94, 8706 Meilen
Tel. 044 923 31 91, Fax 044 923 01 59

R: Mo–Fr: übliche Bürozeit

Sektionen-Info
P: Präsident/in
R: tel. Rechtsauskunft

wo keine separate Tel.-Nr., erteilt
P/GS Auskünfte

GS: Geschäftsstelle
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In den Wochen vor Wahlen buhlen Poli-
tiker regelmässig mit Versprechungen um
des Wählers Gunst. Vom Eigentum als
staatstragendem Element und dessen volks-
wirtschaftlicher Bedeutung ist etwa die
Rede. Alle wollen sich für den Schutz des
Eigentums, für Wohnbau- und Wohneigen-
tumsförderung einsetzen. Stehen in den
Räten dann allerdings konkrete Vorstösse
zur Debatte, ist oft die «altbekannte Leier»
zu hören. Zuerst wird zwar der seit Jahr-
zehnten in der Verfassung verankerte Auf-
trag zur Wohneigentumsförderung beteu-
ert, aber «eben nicht auf diese Weise – es
helfe ja eh nichts – und schon gar nicht in
diesem Ausmass – den Hauseigentümern
gehe es ja sowieso schon sehr gut». Den
Widerspruch in dieser Argumentation über-
sieht man grosszügig.

Dem möchte ich «meine – immerhin
durch Studien belegte – Leier» entgegen-
halten: Eine klare Mehrheit der Schweizerin-
nen und Schweizer wünscht, in den eigenen
vier Wänden zu leben. Das ist verständlich,
denn Wohneigentum schafft Sicherheit und
ermöglicht ein sorgenfreies und selbstbe-
stimmtes Wohnen im Alter. Mehrere Studi-
en zeigen aber auch, dass die Realisierung
des Wunsches nach Eigentum oft an der
Finanzierung scheitert. Fehlende Eigenmittel
sind der wichtigste Hinderungsgrund. Die
Befragten verknüpfen ihren Wunsch nach
Wohneigentum deshalb fast immer mit dem
Wunsch nach Wohneigentumsförderung.

Durch diese Erkenntnisse motiviert, hat
der HEV Schweiz die Volksinitiative «Eigene
vier Wände dank Bausparen» lanciert und
mit viel Engagement sowie breiter Unter-
stützung der Sektionen und ihrer Mitglieder
sehr erfolgreich Unterschriften gesammelt.

Ohne Begründung!

Vor wenigen Wochen haben wir das Volks-
begehren voller Stolz und verbunden mit
vielen Erwartungen in Bern eingereicht.

Nun drei Hinweise:
1. Die politische Diskussion dieser Tage ist

beherrscht von der Finanzkrise. Über
allerlei Massnahmen wird debattiert:
Staatliche Investitionen sollen beschlos-
sen werden und Konjunkturprogramme
müssen her!

2. Der Kanton Baselland kennt das Bauspa-
ren seit Jahren. Die investitionsfördernde
Wirkung wird auch vom dortigen Regie-
rungsrat anerkannt und gelobt.

3. Im Rahmen der Abstimmung zum Steu-
erpaket hatte «Bundesbern» betont, das
Paket sei überladen und daher abzuleh-
nen. Die Forderung nach einer Bauspar-
möglichkeit sei aber breit abgestützt und
daher anerkannt.

Der Bundesrat hat wenige Wochen nach
Einreichung des Begehrens, kommentarlos
und ohne einen Gegenvorschlag gegen-
überzustellen, ein NEIN zu unserer Volks-
initiative beschlossen! ■

Hans Egloff,
Präsident Haus-

eigentümerverband
Kanton Zürich

Ungestört schlafen
mit

INSEKTENSCHUTZ-
ROLLOS

Rollos – Türen – Spannrahmen

Natürlich und umweltfreundlicher
Schutz vor Insekten aller Art.
Auch spinnen- und käferfreie
Untergeschossräume. Auf Mass und
fertig montiert.

Rufen Sie an!

Martin Keel
Insektenschutznetze
Schwerzenbach
Tel. 044 826 08 17




